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Speditions-Versicherung

Speditions-Versicherung

Speditions-Güterschaden-Versicherung

‡  Vertrags- und Kundeninformationen

‡  Versicherungsbedingungen



Wichtige Hinweise 
zur Beantwortung 
der Antragsfragen

‡  Sämtliche im Antrag und in weiteren 
Schriftstücken gestellten Fragen müssen 
Sie vollständig und wahrheitsgemäß 
beantworten.

‡  Unrichtige oder unvollständige Angaben
 können uns berechtigen
– vom Vertrag zurückzutreten,
– zu kündigen,
– den Vertrag anzupassen
– oder ihn anzufechten.

‡  Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren 
Anspruch auf die Versicherungsleistung 
ganz oder teilweise verlieren!

‡  Weitere Einzelheiten können Sie den in 
dieser Produktmappe enthaltenen 
Versicherungsbedingungen entnehmen.

Bitte überprüfen Sie daher alle Ihre Angaben 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
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[1] Laufzeit

Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschwei-
gend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist. 

 [2] Zahlweise

Wird der Beitrag nicht jährlich gezahlt, so erheben wir auf jede Rate 
einen Zuschlag. Dieser beträgt bei halbjährlicher Zahlweise  3 %, bei 
vierteljähriger Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt voraus, dass der Beitrag auf Grund einer 
uns erteilten Ermächtigung monatlich von Ihrem Konto abgebucht 
werden kann. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt viertel-
jährliche Zahlweise vereinbart.

[3] Einzugsermächtigung

Ich bin (Wir sind) bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die 
Beiträge zu dem beantragten Versicherungsvertrag/zu den bean-
tragten Versicherungsverträgen von dem im Antrag angegebenen 
Konto eingezogen werden. Dies gilt auch für Ersatzverträge.

Das Konto muss bei Fälligkeit in der erforderlichen Höhe gedeckt 
sein, sonst kann das kontoführende Kreditinstitut die Einlösung 
verweigern und der Beitrag ist nicht rechtzeitig gezahlt. Ihr Versi-
cherungsschutz kann dadurch gefährdet sein. Kann der Beitrag aus 
Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht fristgerecht eingezogen 
werden oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung von 
Ihrem Konto, so können wir Ihnen die daraus entstehenden Kosten 
in Rechnung stellen.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Da-
ten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurch-
führung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risi-
kos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese 
Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der Generali Deutsch-
land Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/

die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient.

Darüber hinaus willige ich ein, dass meine Vertrags- und Scha-
dendaten – dies sind beispielsweise meine Angaben im Antrag, 
auch Gesundheitsdaten, versicherungstechnische Daten wie Ver-
tragslaufzeit, Versicherungssumme oder Bankverbindung sowie 
erforderliche Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers oder 
Sachverständigen oder eines Arztes (u. a. Behandlungsberichte) – 
bei der Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH zum 
Zwecke der Schadenbearbeitung verarbeitet, insbesondere an 
 diese übermittelt und dort verwendet werden. Ferner willige ich 
ein, dass bei künftigen Versicherungsfällen meine Angaben zum 
Schaden und gegebenenfalls Angaben von Dritten auch bei der 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH geführt wer-
den. Dies kann auch Gesundheitsdaten umfassen. Sofern Sie 
hiermit nicht einverstanden sind, vermerken Sie dies 
bitte im Antrag an der vorgesehenen Stelle. Dann werden 
Versiche rungsfälle weiterhin von der AachenMünchener Versiche-
rung AG bearbeitet.

Gesundheitsdaten dürfen außerdem nur an Personen- und Rück-
versicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur wei-
tergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich 
ist.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich 
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für Beratung und Betreu-
ung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich in zumutbarer Weise von dem 
Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen 
konnte, das mir zusammen mit den Antragsunterlagen überlassen 
wird.

Nebenabreden

Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur bei besonderer schrift-
licher Zusage (Deckungszusage). 

Sonstige Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn die Gesell-
schaft diese durch Aufnahme in den Versicherungsschein (Nach-
trag) genehmigt.

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes durch handschriftliche 
Abänderung des Antrags ist nur dann verbindlich, wenn sie die 
Gesellschaft in den Versicherungsschein des endgültigen Versiche-
rungsvertrages aufnimmt.

FK 711-HE  0409
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1 Versicherungsnehmer/Versicherte

1.1 Versicherungsnehmer ist das in der Betriebsbeschreibung 
genannte Unternehmen unter Einschluss aller rechtlich 
unselbstständigen inländischen Niederlassungen/Be-
triebsstätten. Andere Betriebe können nach Vereinba-
rung in die Versicherung einbezogen werden.

1.2 Die Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers sind im 
Umfange der Versicherung mitversichert, wenn diese in 
Ausführung der unter Ziffer 2 der AVB Spedition 2008 
genannten Verkehrsverträge gehandelt haben.

2 Gegenstand der Versicherung

2.1 Verkehrsverträge

 Gegenstand der Versicherung sind Verkehrsverträge (Spe-
ditions-, Fracht- und Lagerverträge) des Versicherungs-
nehmers als Spediteur, als Frachtführer im Straßengüter-
verkehr oder Lagerhalter, die während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages abgeschlossen und nach Maßga-
be der Ziffer 11 aufgegeben werden, wenn und soweit 
die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in der Be-
triebsbeschreibung ausdrücklich dokumentiert sind.

2.2 Vorsorgeversicherung

2.2.1 Gegenstand der Versicherung sind auch Verkehrsverträ-
ge des Versicherungsnehmers als Spediteur, Frachtführer 
im Straßengüterverkehr oder Lagerhalter nach Maßgabe 
des Versicherungsvertrages über zu diesem Verkehrsge-
werbe üblicherweise gehörenden Tätigkeiten, wenn der 
Versicherungsnehmer nach Abschluss des Versicherungs-
vertrages diese Tätigkeiten neu aufnimmt (neues Risiko). 
Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt 
des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzei-
ge bedarf. Der Versicherungsnehmer ist aber verpflich-
tet, binnen eines Monats nach Beginn des neuen Risikos, 
dieses dem Versicherer anzuzeigen. Unterlässt der Versi-
cherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt 
innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem 
Versicherer eine Vereinbarung über den Beitrag für das 

neue Risiko nicht zustande, so entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend von Beginn an.

2.2.2 Der Versicherungsschutz der Vorsorge ist auf den Betrag 
von 250.000 EUR je Schadenereignis begrenzt.

2.3 Die Versicherung gilt nicht für Verträge, die ganz oder 
teilweise zum Inhalt haben

2.3.1 Beförderung und beförderungsbedingte Lagerung von 
Gütern, die der Versicherungsnehmer als Verfrachter 
(Seefahrt und Binnenschifffahrt), Luftfrachtführer oder 
Eisenbahnfrachtführer im Selbsteintritt (tatsächlich) aus-
führt;

2.3.2 Beförderung, Umschlag und Lagerung von folgenden 
Gütern:

2.3.2.1 Spirituosen, Alkoholika, Tabakwaren;

2.3.2.2 Film-, Foto-, Videogeräte und dergleichen, Unterhal-
tungselektronik, EDV-Hard- und Software aller Art, Ge-
räte der Telekommunikation (z. B. Mobiltelefone aller Art, 
Chip- und Telefonkarten) sowie Zubehör;

2.3.2.3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge aller Art;

2.3.2.4 Kunstgegenstände, Antiquitäten, Edelmetalle, Edelstei-
ne, Schmuck, Uhren, echte Perlen und Pelze, Münzen, 
Zahlungsmittel aller Art einschließlich EC-, Kredit- und 
Cash-Karten, Valoren, Dokumente, Urkunden, Wertpa-
piere;

2.3.2.5 Drogen, radioaktive Stoffe, Waffen und Munition, explo-
sive Güter;

2.3.2.6 temperaturgeführte Güter und leicht verderbliche Güter, 
Kühl- und Tiefkühlgut;

2.3.2.7 lebende Tiere und Pflanzen.

2.3.2.8 Sind die in Ziffer 2.3.2.1 bis 2.3.2.7 genannten Güter 
nachweislich ohne Kenntnis des Spediteurs Inhalt eines 
Verkehrsauftrages geworden, so ist die Versicherungsleis-
tung mit 5.000 EUR je Verkehrsvertrag begrenzt.

2.3.3 Beförderung, Umschlag und Lagerung von Umzugsgut;
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2.3.4 Beförderung und Lagerung von Schwergut sowie Groß-
raumtransporte, Kran- oder Montagearbeiten;

2.3.5 Beförderung und Lagerung von abzuschleppenden oder 
zu bergenden Gütern;

2.3.6 ungesetzliche Beförderungen und Lagerungen;

2.3.7 Zollaufträge;

2.3.8 Produktionsleistungen, werkvertragliche oder sonstige 
nicht speditions-, beförderungs- oder lagerspezifische 
vertragliche Leistungen im Zusammenhang mit einem 
Verkehrsvertrag, die über die primäre Vertragspflicht 
eines Spediteurs, Frachtführers und Lagerhalters gemäß 
dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) hinausgehen. 
Hierzu zählen nicht das Kommissionieren, Etikettieren, 
Verpacken und Verwiegen von Gütern, wenn diese Tä-
tigkeiten in Verbindung mit einem Verkehrsvertrag zu 
erfüllen sind.

2.3.9 Nicht versichert sind Charter- und Teilcharterverträge, 
die der Spediteur im Zusammenhang mit der Güterbe-
förderung mittels Schiff, Eisenbahn oder Luftfahrzeug 
abschließt.

2.3.10 Nicht versichert gelten Paletten, Gitterboxen, Mehr-
wegverpackungen und sonstige Ladehilfsmittel, es sei 
denn, dass sie Bestandteil einer Güterversendung bzw. 
Verkehrsvertrages sind.

3 Versicherte Haftung

 Versichert ist – sofern im Versicherungsschein ausdrück-
lich aufgeführt – die verkehrsvertragliche Haftung des Ver-
sicherungsnehmers als Auftragnehmer nach Maßgabe

3.1 der Allgemeinen Deutschen Spediteursbedingungen 
(ADSp), jeweils gültige Fassung, sofern der Spediteur die 
ADSp nicht ausdrücklich abbedungen hat;

3.2 der deutschen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
der §§ 407 ff. HGB;

3.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Ver-
sicherungsnehmers, vorausgesetzt der Versicherer hat 
dem Einschluss dieser Bedingungen in den Versiche-
rungsschutz zugestimmt;

3.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im Um-
fange des § 449 Abs. 2 Nr. 1 HGB; vorausgesetzt der 
Versicherer hat dem Einschluss dieser Bedingungen in 
den Versicherungsschutz zugestimmt;

3.5 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR);

3.6 der jeweils nationalen gesetzlichen Bestimmungen für 
das Verkehrsgewerbe in den Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR);

3.7 des Übereinkommens über den internationalen Eisen-
bahnverkehr (Anhang B – COTIF, aktuelle Fassung) und 
der  einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über 
die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern 
(CIM);

3.8 des Montrealer Übereinkommens (MÜ) vom 28.05.1999, 
des Warschauer Abkommens von 1929 (WA) und – soweit 
anwendbar – des Haager Protokolls vom 28.05.1955, des 
Zusatzabkommens von Guadalajara vom 18.09.1961 
oder anderer maßgeblicher Zusatzabkommen für den 
Luftverkehr, soweit diese jeweils zwingend anwendbar 
sind;

3.9 der Haager Regeln und – soweit anwendbar – der Hague 
Visby Rules bzw. des Seerechtsänderungsgesetzes vom 
25.06.1986, der Hamburg-Regeln sowie anderer maß-
geblicher internationaler Abkommen oder nationaler 
gesetzlicher Bestimmungen für den Seeverkehr, soweit 
diese jeweils zwingend anwendbar sind;

3.10 der Bestimmungen eines FIATA Combined Bill of Lading 
(FBL) oder Through Bill of Lading (TBL) in der von der 
FIATA verabschiedeten Form;

3.11 eines vom Versicherungsnehmer verwendeten eigenen 
House Airway Bill (HAWB), House Bill of Lading (House 

B/L) oder anderer Dokumente des Versicherungsneh-
mers, vorausgesetzt der Versicherer hat dem Einschluss 
derartiger Dokumente in den Versicherungsschutz zuge-
stimmt;

3.12 der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen 
anderer Staaten, sofern sich der Versicherungsnehmer 
nicht mit Erfolg auf die Bestimmungen der vorgenann-
ten Ziffern berufen kann und die jeweiligen gesetzlichen 
Vorschriften nicht über 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) 
je kg für den Güterschaden hinausgehen.

3.13 Versichert sind auch Ansprüche nach dem Recht der uner-
laubten Handlung (Deliktsrecht), wenn und soweit der Be-
rechtigte diese gesetzlichen Ansprüche neben oder anstelle 
der Haftung aus dem Verkehrsvertrag geltend macht.

4 Umfang des Versicherungsschutzes

4.1 Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter 
und die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprü-
che, die gegen den Versicherungsnehmer als Auftrag-
nehmer eines Verkehrsvertrages erhoben werden.

4.2 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer

4.2.1 die Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
eines ersatzpflichtigen Schadens, wenn der Schaden 
unmittelbar droht oder eingetreten ist, soweit der Versi-
cherungsnehmer sie nach den Umständen für geboten 
halten durfte;

4.2.2 die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten soweit 
sie den Umständen nach geboten waren;

4.2.3 den Beitrag, den er zur großen Haverei auf Grund einer 
nach Gesetz oder den York-Antwerpener-Regeln oder 
den Rhein Regeln IVR 1979 oder anderen international 
anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten Dispache zu 
leisten hat, soweit durch die Haverei-Maßregel ein dem 
Versicherer zur Last fallender Schaden abgewendet wer-
den sollte;

4.2.4 aufgewendete Beförderungsmehrkosten aus Anlass einer 
Fehlleitung, wenn sie zur Verhütung eines ersatzpflichti-
gen Schadens erforderlich waren, bis zu 50 % des Wertes 
des Gutes, höchstens 10.000 EUR je Schadenereignis;

4.2.5 die auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Verpflich-
tung aufzuwendenden Kosten bis zu einer Höhe von 
25.000 EUR je Schadenereignis zur Bergung, Vernich-
tung oder Beseitigung des beschädigten Gutes, wenn 
ein ersatzpflichtiger Schaden vorliegt oder soweit nicht 
ein anderer Versicherer zu leisten hat.

5 Räumlicher Geltungsbereich

5.1 Verkehrsverträge (Speditions-/Frachtverträge)

 Soweit die geschriebenen Bedingungen keine abwei-
chende Regelung enthalten, besteht Versicherungsschutz 
für Verkehrsverträge (ausgenommen Lagerverträge) die 
speditionsübliche Leistungen zum Gegenstand haben, 
innerhalb und zwischen den Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) sowie der Schweiz.

5.2 Lagerverträge innerhalb Deutschlands.

6 Versicherungsausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

6.1 wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungs-
falles durch den Versicherungsnehmer oder seiner Re-
präsentanten, ferner Ansprüche gegen den Erfüllungs-
gehilfen selbst, wenn dieser vorsätzlich gehandelt hat;

6.2 gegen den Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers 
selbst, wenn dieser vorsätzlich gehandelt hat;

6.3 aus Schäden durch Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, 
Blitzschlag, vulkanische Ausbrüche, Überschwemmung, 
Erdrutsch);

6.4 aus Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bür-
gerkrieg, innere Unruhen, Aufruhr;
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6.5 aus Schäden durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, 
terroristische Gewaltakte oder politische Gewalthand-
lungen;

6.6 aus Schäden, verursacht durch die Verwendung von 
chemischen, biologischen, biochemischen Substanzen 
oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit gemein-
gefährlicher Wirkung – gleichgültig durch wen – und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

6.7 aus Schäden, verursacht durch Kernenergie oder sonsti-
ge ionisierende Strahlung;

6.8 aus Schäden durch  Beschlagnahme, Entziehung oder 
sonstige Eingriffe von Hoher Hand;

6.9 aus Schäden an Umzugsgut, Kunstgegenständen, Anti-
quitäten, Edelmetallen, Edelsteinen, echten Perlen, Geld, 
Valoren, Dokumenten, Urkunden;

6.10 aus Schäden an lebenden Tieren und Pflanzen;

6.11 die üblicherweise Gegenstand einer Betriebs-, Produkt-, 
Umwelt-, Gewässerschaden-, Kraftfahrzeug-, Privathaft-
pflicht-, Kreditversicherung sind oder auf Grund ent-
sprechender üblicher Versicherungsbedingungen hätten 
gedeckt werden können;

6.12 die durch eine andere Verkehrshaftungsversicherung des 
Versicherungsnehmers versichert sind;

6.13 wegen Nichterfüllung der Leistungspflicht aus Verkehrs-
verträgen (Eigenschäden des VN);

6.14 aus Schäden, die durch inneren Verderb, natürliche 
Beschaffenheit der Güter, handelsübliche Mengen-, 
Maß- und Gewichtsdifferenzen oder -verluste, normale 
Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwan-
kungen verursacht worden sind;

6.15 aus vertraglichen Vereinbarungen, die

6.15.1 nicht üblich sind (wie z. B. Vertragsstrafen, Lieferfrist-
garantien etc.);

6.15.2 eine höhere Haftung des Versicherungsnehmers als 8,33 
Sonderziehungsrechte (SZR) pro kg Rohgewicht fest-
legen;

6.15.3 über die geltende gesetzliche Regelhaftung hinausgehen 
(wie z. B. Wert- oder Interessenvereinbarungen nach 
Art. 24, 26 CMR, Art. 22 Abs. 2 WA, Art. 22 Ziffer 3 und 
Art. 25 MÜ, § 660 HGB etc.);

6.16 die strafähnlichen Charakter haben, z. B. Geldstrafen, Ver-
waltungsstrafen, Bußgelder, Erzwingungs- und Sicherungs-
gelder und aus sonstigen Zahlungen mit Buß- oder Straf-
charakter und den damit zusammenhängenden Kosten;

6.17 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwendung, 
Weiterleitung oder Rückzahlung von Vorschüssen, Erstat-
tungsbeträgen o. Ä.;

6.18 die durch einen Mangel im Betrieb des Versicherungs-
nehmers (z. B. mangelnde Schnittstellenkontrolle) ent-
standen sind, dessen Beseitigung innerhalb einer ange-
messenen Frist der Versicherer unter Ankündigung der 
Rechtsfolgen (Risikoausschluss) verlangt hatte;

6.19 auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere 
„punitive“ oder „exemplary damages“ nach amerika-
nischem und kanadischem Recht;

6.20 aus Carnet TIR-Verfahren;

6.21 wegen Personenschäden;

6.22 wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungs-
falles durch den Versicherungsnehmer oder einer seiner 
Repräsentanten, ferner Ansprüche gegen den Erfüllungs-
gehilfen selbst, wenn dieser vorsätzlich gehandelt hat.

7 Obliegenheiten

7.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es,
vor Eintritt des Versicherungsfalles

7.1.1 dafür zu sorgen, dass für die Auftragsdurchführung er-
forderliche Genehmigungen vorliegen und Gesetze, Ver-
ordnungen oder Verfügungen, berufsgenossenschaftliche 

Vorschriften oder sonstige Sicherheitsvorschriften einge-
halten werden;

7.1.2 nur einwandfreie und für den jeweiligen Auftrag geeig-
nete Fahrzeuge und Anhänger, Wechselbrücken/Contai-
ner, Kräne/Hubgeräte sowie sonstiges Equipment (ein-
schließlich Seile, Gurte) zu verwenden;

7.1.3 bei Beförderungen von temperaturgeführten Gütern nur 
Fahrzeuge und Anhänger mit ATP-Zertifikat und Kühl-
schreiber einzusetzen, die einzuhaltende Temperatur im 
Beförderungspapier zu vermerken und das Fahrpersonal 
anzuweisen, die Einhaltung der Temperatur während des 
Transportes regelmäßig zu prüfen und zu dokumentieren 
sowie die Kühlaggregate in regelmäßigen – mindestens 
in den vom Hersteller empfohlenen – Abständen warten 
zu lassen;

7.1.4 im grenzüberschreitenden und nicht innerdeutschen 
Straßengüterverkehr einzusetzende Fahrzeuge des eige-
nen Betriebes mit je zwei voneinander unabhängig funk-
tionierenden Diebstahlsicherungen auszustatten (hierzu 
zählen nicht Türschlösser) und die Fahrer anzuweisen, 
die Diebstahlsicherungen beim Verlassen des Fahrzeuges 
einzuschalten;

7.1.5 für die Sicherung eigener oder in seinem Einfluss- und 
Verantwortungsbereich befindlicher fremder beladener 
Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wechselbrücken/Contai-
ner gegen Diebstahl oder Raub zu sorgen, insbesondere 
auch zur Nachtzeit, an Wochenenden und Feiertagen;

7.1.6 dafür zu sorgen, dass die für die Auftragsabwicklung ein-
gesetzten elektrischen Geräte, insbesondere die Hard- 
und Software zur Datenverarbeitung oder Steuerung von 
Maschinen und Anlagen, in ihrer Funktionsfähigkeit nicht 
gestört werden und eine den jeweiligen Erfordernissen 
entsprechende Sicherung der Daten gewährleistet ist;

7.1.7 nur für den jeweiligen Auftrag geeignete Lager- bzw. 
Umschlagsgebäude oder -flächen sowie technisches 
oder sonstiges Equipment zu nutzen und dafür Sorge 
zu tragen, dass gesetzliche oder behördliche Auflagen 
erfüllt werden und Sicherungseinrichtungen in ihrer 
Funktionsfähigkeit nicht gestört sind;

7.1.8 Schnittstellenkontrollen durchzuführen und zu doku-
mentieren;

7.1.9 auf Verlangen des Versicherers zusätzlich zu den auftrags-
gemäß vorgesehenen Inventuren bzw. Inventurinterval-
len weitere Inventuren auf Kosten des Versicherungsneh-
mers durchzuführen;

7.1.10 seine Fahrer, Bediensteten und Beauftragten mit der erfor-
derlichen Sorgfalt auszuwählen, über die Obliegenheiten 
zu belehren und deren Einhaltung zu überwachen;

7.1.11 dafür zu sorgen, dass für die Auftragsdurchführung er-
forderliche Genehmigungen vorliegen und die behörd-
lichen Auflagen eingehalten werden;

7.1.12 die Auswahl der Subunternehmer und Erfüllungsgehilfen 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu tref-
fen und darauf hinzuwirken, dass auch sie die Obliegen-
heiten der Ziffern 7.1.1 bis 7.1.11 erfüllen und über eine 
in Kraft befindliche, den üblichen Bedingungen und evtl. 
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften entsprechende 
Versicherung verfügen;

7.1.13 Veränderungen der dem Versicherer zur Kenntnis ge-
brachten und durch die Besonderen Versicherungsbe-
dingungen oder die Betriebsbeschreibung in den Versi-
cherungsschutz einbezogenen Geschäftsbedingungen, 
Individualvereinbarungen, Dokumente, Frachtpapiere 
oder sonstiger die Haftung des Versicherungsnehmers 
betreffende Vereinbarungen dem Versicherer unverzüg-
lich mitzuteilen.

7.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es,
nach Eintritt des Versicherungsfalles

7.2.1 jeden Schadenfall oder geltend gemachten Haftungsan-
spruch dem Versicherer unverzüglich, spätestens inner-
halb eines Monats, zu melden und alle zur Beurteilung 
notwendigen Unterlagen vorzulegen;
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7.2.2 für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen, dem Versicherer jede notwendige  Auskunft zu 
geben und etwaige Weisungen zu befolgen;

7.2.3 die Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
gerichtlich gegen ihn im Zusammenhang mit einer ver-
sicherten Tätigkeit vorgegangen wird, und die erforder-
lichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe, insbesondere 
Widerspruch gegen Mahnbescheide, einzulegen;

7.2.4 ohne Einwilligung der Versicherer keinen Anspruch anzu-
erkennen oder zu befriedigen und keine Versicherungs- 
oder Regressansprüche abzutreten;

7.2.5 sich auf Verlangen und Kosten der Versicherer auf einen 
Prozess mit dem Anspruchsteller einzulassen und dem 
Versicherer die Prozessführung zu überlassen;

7.2.6 jeden Unfall mit möglichem Schaden an der Ladung so-
wie jeden Diebstahl oder sonstige Schäden durch straf-
bare Handlungen (z. B. Raub,  mut- oder böswillige Be-
schädigung etc.) der zuständigen Polizeidienststelle und 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen;

7.2.7 bei allen Unfällen über 5.000 EUR und solchen, deren 
Umfang oder Höhe zweifelhaft sind, den nächst zustän-
digen Havariekommissar zu benachrichtigen und dessen 
Weisungen zu befolgen;

7.2.8 mögliche Regressansprüche gegen Dritte zu wahren und 
die Reklamationsfristen zu beachten.

7.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

7.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer oder einer seiner Re-
präsentanten diese oder sonst vertraglich vereinbarte 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer von der Leistung frei, es sein denn, die Ver-
letzung war weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht ursächlich. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat.

7.3.2 Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf ei-
ne nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheit, wie z. B. nach 
Maßgabe der Ziffern 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 sowie 7.2.6 und 
7.2.7, wird der Versicherer auch ohne gesonderte Mittei-
lung der Rechtsfolge an den Versicherungsnehmer von 
der Leistung frei.

8 Begrenzung der Versicherungsleistung

8.1 Schadenfall

 Begrenzung der Versicherungsleistung je Schadenfall bei 
gesetzlicher oder vertraglicher Haftung. Die maximale 
Versicherungsleistung beträgt je Schadenfall, also je Ge-
schädigten und je Verkehrsvertrag

8.1.1 bei Güterschäden 1.000.000 EUR; 

8.1.2 bei Güterfolgeschäden 250.000 EUR;

8.1.3 reinen Vermögensschäden 250.000 EUR;

8.1.4 bei Nachnahmeversehen 25.000 EUR;

8.1.5 bei Differenzen zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lagerbe-
standes leistet der Versicherer jedoch maximal 100.000 EUR 
pro Versicherungsjahr, unabhängig von der Zahl der für die 
Inventurdifferenz ursächlichen Schadenfälle;

8.1.6 für Ansprüche nach dem Recht der unerlaubten Hand-
lung (Deliktsrecht) – unabhängig von der Art des Ver-
kehrsvertrages oder des Schadens – 350.000 EUR;

8.1.7 für Kabotagetransporte (Ziffer 3.6) 500.000 EUR.

8.2 Schadenereignis

 Begrenzung der Versicherungsleistung je Schadener-
eignis

 Der Versicherer leistet höchstens  2.000.000 EUR. Die 
durch ein Ereignis mehreren Geschädigten entstande-
nen Schäden werden unabhängig von der Anzahl der 
Geschädigten und der Verkehrsverträge anteilmäßig im 

Verhältnis ihrer Ansprüche ersetzt, wenn sie zusammen 
die äußerste Grenze der Versicherungsleistung überstei-
gen.

8.3 Jahresmaximum

8.3.1 Begrenzung der Versicherungsleistung pro Versiche-
rungsjahr

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für al-
le Schadenereignisse der versicherten Verkehrsverträge 
eines Versicherungsjahres 4.000.000 EUR.

8.3.2 Zusätzliche Begrenzung bei qualifiziertem Verschulden

 Die Versicherungsleistung des Versicherers ist zusätzlich 
je Versicherungsjahr bei Schäden, die vom Versiche-
rungsnehmer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen 
leitenden Angestellten durch Leichtfertigkeit und in dem 
Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit 
entstehen werde, herbeigeführt, durch Kardinalpflicht-
verletzung oder durch grobes Organisationsverschulden 
verursacht worden sind, über die gesetzliche oder ver-
tragliche Regelhaftung (§ 449 HGB-Korridor) und un-
abhängig vom Schadenfall und -ereignis, begrenzt bis 
maximal 150.000 EUR.

9 Schadenbeteiligung

9.1 Die allgemeine Schadenbeteiligung des Versicherungs-
nehmers beträgt 15 % der Versicherungsleistung je Scha-
denfall, mindestens 125 EUR, höchstens 2.500 EUR.

9.2 Die Selbstbeteiligung für „sensible/hochwertige Güter“, 
ab einem Warenwert von mehr als 100.000 EUR je Trans-
portmittel/Lager, wird geregelt in den geschriebenen be-
sonderen Vereinbarungen des Versicherungsscheines zur 
Speditions-Haftungs-Versicherung.

9.3 Die Schadenbeteiligung des Versicherungsnehmers bei 
Manko- oder Fehlmengenschäden bei verfügter Lage-
rung beträgt 25 % der Entschädigungsleistung.

10 Rückgriff

10.1 Der Versicherer verzichtet auf einen Rückgriff gegen 
den Versicherungsnehmer und seine Arbeitnehmer. Der 
Versicherer ist jedoch berechtigt, gegen jeden Rückgriff 
zu nehmen, der den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
hat.

10.2 Der Versicherer ist ferner berechtigt, gegen den Versiche-
rungsnehmer Rückgriff zu nehmen, wenn

10.2.1 er seine Anmelde- oder Zahlungspflichten vorsätzlich 
verletzt hatte, der Versicherer aber dennoch gegenüber 
dem Geschädigten zu leisten verpflichtet ist;

10.2.2 ein Versicherungsausschluss gegeben war, eine Oblie-
genheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten zur Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers geführt hätte oder ein nicht versicherter Ver-
kehrsvertrag zugrunde lag, der Versicherer aber dennoch 
gegenüber dem Geschädigten zur Leistung verpflichtet 
ist.

11 Beitrag, Zahlung, Anmeldung und Sanierung

11.1 Beitragsberechnungsgrundlage für die Haftungsversiche-
rung sind alle umsatzsteuerpflichtigen Entgelte für alle 
verkehrsvertraglichen Leistungen (lt. Umsatzsteueran-
meldung) und die nach § 4 Ziffer 5 Umsatzsteuergesetz 
(UstG) umsatzsteuerfreien Entgelte.

11.2 Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeit-
punkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung 
erst später aufgefordert wird, sofern der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsschein innerhalb von 2 Wochen 
nach Vorlage einlöst.

11.3 Der Versicherungsschutz besteht für die Haftung aus Be-
förderungen, die nach dem Beginn oder vor dem Ende 
des Versicherungsschutzes begonnen hat.

11.4 Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm 
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eine schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versiche-
rer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen setzen.

11.4.1 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt.

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann 
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

 Auf den in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
sich der Versicherer nur berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden ist.

11.4.2 Zahlungsverzug des Folgebeitrages

 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmungen sind nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beiträge, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, 
die nach den zwei folgenden Absätzen mit dem Fristablauf 
verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind 
die  Beiträge jeweils getrennt anzugeben.

 Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt der Zahlung des 
Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beiträge in 
Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit dem 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer 
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Die 
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit Fristbestimmung verbunden ist, innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; der vor-
herige Absatz bleibt unberührt.

11.5 Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch aus-
stehenden Raten  des Jahresbeitrages sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in 
Verzug gerät.

11.6 Der Beitrag wird durch besondere Vereinbarung auf der 
Grundlage einer Risikoanalyse bestimmt. Der Jahresbeitrag 
ist gemäß der vereinbarten Zahlungsweise zu entrichten.

11.7 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die not-
wendigen Daten gemäß den Deklarationsvorschriften 
der Besonderen Vereinbarungen zur endgültigen Bei-
tragsabrechnung anzumelden.

11.8 Verletzung der Anmeldepflicht

11.8.1 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unterlas-
sen oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es ei-
ner Kündigung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmannes nicht verletzt hat und dass die 
Anmeldung unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers 
nachgeholt oder berichtigt wurde.

11.8.2 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmeldepflicht vor-
sätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündi-
gen. Dem Versicherer gebühren die Beiträge, die ihm im 
Falle gehöriger Erfüllung des Vertrages bis zum Wirksam-
werden der Kündigung zu zahlen gewesen wären.

11.9 Sanierung

11.9.1 Der Beitrag des Folgejahres richtet sich auch nach der 
Schadenbelastung des abgelaufenen  Versicherungsjahres. 
Beträgt diese mehr als 60 %, so wird ein Zuschlag  erhoben. 
Dieser beträgt bei einer Schadenbelastung von

 mehr als   60 % bis   75 %, Zuschlag 20 %

 mehr als   75 % bis 100 %, Zuschlag 45 %

 mehr als 100 % bis 120 %, Zuschlag 80 %

 mehr als 120 %, Zuschlag nach Vereinbarung.

11.9.2 Die Schadenbelastung ist das Verhältnis der im abgelau-
fenen Versicherungsjahr erbrachten Versicherungsleistun-
gen inkl. der Rückstellungen für reservierte Schäden zu 
den für den gleichen Zeitraum insgesamt geschuldeten 
Beiträgen einschließlich sämtlicher Beitragszuschläge.

11.9.3 Kommt innerhalb einer Frist von 2 Monaten, gerechnet 
von der Mitteilung des Versicherers über den neuen Bei-
trag, eine Einigung nicht zustande, kann der Vertrag mit 
einer weiteren Frist von einem Monat gekündigt werden.

12 Bucheinsichts- und -prüfungsrecht

 Der Versicherer ist berechtigt, die Beitragsanmeldungen 
durch Einsichtnahme in die entsprechenden Geschäfts-
unterlagen des Versicherungsnehmers zu überprüfen. Er 
ist verpflichtet, über die erlangten Kenntnisse Stillschwei-
gen gegenüber Dritten zu bewahren.

13 Kündigung

13.1 Der Versicherungsnehmer und die Versicherer sind berech-
tigt, den Versicherungsvertrag schriftlich zum Ende des 
Versicherungsjahres zu kündigen. Die Kündigung muss 
drei Monate vor Ablauf des Vertrages zugegangen sein.

13.2 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Textform zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat ei-
ne Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kün-
digt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, 
dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode.

 Der Versicherungsschutz bleibt für alle vor Beendigung 
des Versicherungsvertrages abgeschlossenen Verkehrsver-
träge bis zur Erfüllung aller sich daraus ergebenden Ver-
pflichtungen bestehen. Bei verfügten Lagerungen endet 
der Versicherungsschutz jedoch spätestens einen Monat 
nach Beendigung des Versicherungsvertrages (VVG).

14 Gerichtsstand, Anwendbares Recht

14.1 Auf diesen Versicherungsvertrag findet deutsches Recht 
Anwendung, insbesondere die Vorschriften des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG).

14.2 Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Beitragszahlung, Zahlung von Schadenbeteiligungen, 
Regressansprüchen oder aus sonstigem Grund ist das 
Gericht am Ort der Niederlassung oder des Sitzes des 
Versicherungsnehmers zuständig.

14.3 Für Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht am Ort 
der zuständigen geschäftsführenden Stelle des Versiche-
rers zuständig.

15 Schlussbestimmung

 Die Bestimmungen des Vertrages gelten nur, soweit nicht 
die zwingende gesetzliche Pflichtversicherungsvorschrift 
gemäß § 7 a GüKG mit den dort genannten Beschrän-
kungen und Summen entgegensteht.
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Sonstige Allgemeine Bedingungen und Besondere Bedingungen zur 
Speditions-Versicherung (AVB Spedition 2008)

Die nachstehend genannten sonstigen Allgemeinen und Besonderen Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn diese im 
Versicherungsvertrag gesondert vereinbart werden.

Allgemeine und Besondere Bedingungen Voraussetzung
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung gegen Ab-
gabenforderungen (AVB Zoll 2008)

Sofern die Versicherung Zolldeklarationen vereinbart wird

Besondere Bedingungen für die Beförderung und Lage-
rung sensibler/hochwertiger Güter (BB sensible/hoch-
wertige Güter 2008)

Sofern die Versicherung von sensiblen/hochwertigen Gütern vereinbart wird

FK 711-AVB-BB  0708
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1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

1.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes sind alle dem 
Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Versiche-
rung erteilten Zollaufträge zur Durchführung von Zoll-
abfertigungen jeglicher Art einschließlich IT-gestützter 
Zollabwicklungen, die dem Versicherer nach Maßgabe 
der Ziffer 9 aufgegeben werden, wenn sie

1.1.1 im Zusammenhang mit einem Verkehrsvertrag (Fracht-, 
Speditions- und Lagerverträge im Sinne des HGB) stehen 
und/oder

1.1.2 ohne Übernahme der Verpflichtung zur Besorgung 
oder Durchführung der Beförderung der Sendung, die 
Eröffnung eines gemeinschaftlichen/gemeinsamen Ver-
sandverfahrens zum Inhalt haben, wenn der Versiche-
rungsnehmer sich von dem im Geltungsbereich des Ver-
sandverfahrens ansässigen Empfänger der Sendung vor 
Eröffnung des Versandverfahrens schriftlich hat bestäti-
gen lassen, dass er die Ware bestellt hat und erwartet.

1.2 Zollaufträge von Privatpersonen sind nicht versichert.

2 Versichertes Interesse

 Versichert sind die von Zollbehörden der Staaten des 
europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), Schweiz, Liech-
tenstein und Island gegen den Versicherungsnehmer 
erhobenen Abgabenforderungen, wie z. B. Zölle, Ab-
schöpfungen, Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) und Ver-
brauchssteuern, auf Grund von ihm verursachter feh-
lerhafter Ausführung der erteilten Zollaufträge in seiner 
Eigenschaft als Anmelder (Zollbeteiligter, Hauptverpflich-
teter eines gemeinschaftlichen/gemeinsamen Versand-
verfahrens, Zollanmelder, Zollwertanmelder oder dessen 
Vertreter), Zoll-, Steuer- oder Haftungsschuldner.

3 Umfang des Versicherungsschutzes

 Die Leistungsverpflichtung des Versicherers umfasst die 
Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründe-
ter Abgabenforderungen, die gegen den Versicherungs-
nehmer erhoben werden.

4 Ausschlüsse

 Ausgeschlossen sind Abgabenforderungen sowie An-
sprüche,

4.1 entstanden aus Schäden durch Naturkatastrophen (z. B. 
Erdbeben, Blitzschlag, vulkanische Ausbrüche);

4.2 verursacht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln oder Unterlassen des Versicherungsnehmers 
oder seines Repräsentanten; 

4.3 die dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer das Zollgut veredelt, bearbeitet, verarbeitet, verän-
dert oder in sonstiger Weise auf dieses eingewirkt hat;

4.4 auf Grund von dem Versicherungsnehmer überlassenen 
fehlerhaften Dokumenten oder ihm gegenüber gemach-
ten falschen Angaben bzw. auf Grund schuldhaften Ver-
haltens des Auftraggebers;

4.5 aus Aufträgen zur Zollabfertigung 

 – folgender Marktordnungswaren:
  Lebende Tiere, Fleisch und Fleischwaren, Getreide

 – folgender verbrauchssteuerpflichtigen Erzeugnisse:
  Tabakwaren, Ethylalkohole, Branntwein, Likör und Spi-

rituosen.

 Dieses Risiko kann gegen gesonderten Beitrag und auf 
Grund schriftlicher Vereinbarung versichert werden;

4.6 aus Carnet-TIR-Verfahren;

4.7 die dem Abgaben- oder Wirtschaftsstrafrecht zuzuord-
nen sind oder strafähnlichen Charakter haben, wie z. B. 
Geldstrafen, Verwaltungsstrafen, Bußgelder, Erzwin-
gungs- und Sicherungsgelder und sonstigen Zahlungen 
mit Buß- oder Strafcharakter sowie damit zusammenhän-
genden Kosten;

4.8 entstanden aus Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Er-
eignisse, Bürgerkrieg, innere Unruhen oder Aufruhr;

4.9 entstanden aus Schäden durch Streik, Aussperrung, Ar-
beitsunruhen, terroristische Gewaltakte oder politische 
Gewalthandlungen;

FK 633  0708
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4.10 entstanden aus Schäden infolge der Verwendung – gleich-
gültig durch wen – von chemischen, biologischen, bioche-
mischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als 
Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

4.11 entstanden aus Schäden durch Kernenergie oder sonsti-
ger ionisierender Strahlung;

4.12 entstanden aus Schäden durch Beschlagnahme, Entzie-
hung oder sonstige Eingriffe von Hoher Hand;

4.13 insoweit, als die Durchsetzung von Rückgriffs- oder Er-
stattungsforderungen durch Handlungen oder Unterlas-
sungen des Versicherungsnehmers oder seiner Repräsen-
tanten ausgeschlossen ist.

5 Obliegenheiten

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es,

5.1 vor Eintritt des Versicherungsfalles

5.1.1 dafür zu sorgen, dass für die Auftragsdurchführung er-
forderliche Genehmigungen vorliegen und behördliche 
Auflagen eingehalten werden;

5.1.2 Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen, einzuarbeiten und 
hinsichtlich der für die Zollabwicklung relevanten Vor-
schriften sowie der IT-gestützten Zollabwicklung nach 
dem jeweils neuesten Stand aus- und weiterzubilden;

5.1.3 die Auswahl der Subunternehmer und sonstiger Erfül-
lungsgehilfen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
mannes zu treffen und die von ihm beauftragten Ver-
kehrsunternehmen über die zoll- und steuerrechtlich 
relevanten Vorschriften im Zusammenhang mit der Ab-
wicklung des Zollauftrages zu belehren;

5.1.4 das Zollgut an einen von ihm beauftragten Verkehrsun-
ternehmer nur gegen Abgabe einer von diesem bzw. 
dessen Fahrer unterzeichneten Übernahmeerklärung 
inkl. Anweisungen im Versandverfahren für die Zollab-
wicklung zu übergeben;

5.1.5 dafür zu sorgen, dass die für die Auftragsabwicklung im 
IT-Verfahren eingesetzten elektronischen Geräte auf ihre 
Funktionsfähigkeit geprüft sind und ordnungsgemäß ge-
wartet werden sowie die Soft- und Hardware immer den 
jeweiligen Erfordernissen des aktuellen Zollanmeldever-
fahrens entsprechen;

5.1.6 ferner dafür zu sorgen, dass eine den jeweiligen Erfor-
dernissen entsprechende Sicherung der Daten und eine 
gesetzmäßige Archivierung gewährleistet ist. 

5.2 nach Eintritt des Versicherungsfalles

5.2.1 jede Inanspruchnahme dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich zu melden, spätestens 14 Tage nachdem er 
davon Kenntnis erlangt hat;

5.2.2 dem Versicherer alle zur Beurteilung des jeweiligen Zoll-
tatbestandes notwendigen Unterlagen einschließlich eines 
Ausdrucks der elektronischen Zollanmeldung vorzulegen;

5.2.3 für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen, dem Versicherer jede notwendige Auskunft zu geben 
und etwaige Weisungen des Versicherers zu befolgen;

5.2.4 Ersatzansprüche gegen Dritte zu sichern;

5.2.5 bei Eingang von Zoll- und Steuerbescheiden, Mahnbe-
scheiden und Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
sowie für den Fall, dass der Versicherungsnehmer selbst 
Klage beim Finanzgericht erheben will, den Versicherer 
unverzüglich zu benachrichtigen und die erforderlichen 
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe wie Einspruch, Be-
schwerde und Widerspruch fristgerecht einzulegen;

5.2.6 sich auf Verlangen und Kosten des Versicherers auf einen 
Prozess einzulassen und dem Versicherer die Prozessfüh-
rung zu übertragen.

6 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

6.1 Verletzt der Versicherungsnehmer oder einer seiner Re-
präsentanten diese oder sonst vertraglich vereinbarte 

Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer von der Leistung frei, es sei denn, die Verlet-
zung war weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich. Satz 1, 2. Halb-
satz gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.

6.2 Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf ei-
ne nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
 Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, wie z. B. nach 
Maßgabe der Ziffern 5.2.1 bis 5.2.3 sowie Ziffern 5.2.5 
und 5.2.6, wird der Versicherer auch ohne gesonderte 
Mitteilung der Rechtsfolge an den Versicherungsnehmer 
von der Leistung frei.

7 Begrenzung der Versicherungsleistung

 Die Versicherungsleistung ist je Tatbestand, d. h. jedes 
Handeln und Unterlassen, welcher eine Inanspruchnah-
me durch eine Zollbehörde im Sinne von Ziffer 2 zur Folge 
hat, mit 50.000 EUR begrenzt, maximal mit 300.000 EUR 
je Versicherungsjahr.

 Die Begrenzung je Versicherungsjahr umfasst alle über 
diese Police zu erbringenden Versicherungsleistungen ein-
schließlich der gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-
ten, soweit sie den Umständen nach geboten waren. Maß-
gebend für die Errechnung dieses Betrages ist jeweils der 
Zeitpunkt der fehlerhaften Ausführung des Zollauftrages.

8 Selbstbeteiligung

 Die allgemeine Schadenbeteiligung des Versicherungs-
nehmers beträgt 15 % der Versicherungsleistung je Tat-
bestand, mindestens 150 EUR, höchstens 2.500 EUR.

9 Beitrag, Anmeldung, Zahlung und Sanierung

9.1 Der Beitrag/Beitragssatz einschließlich der Versicherung-
steuer sowie die Anmeldung ergeben sich aus den ge-
schriebenen besonderen Vereinbarungen und den AVB 
Spedition 2008. 

9.2 Alle Aufträge über Zoll-, Steuer- und Wirtschaftssachen, 
die der Versicherungsnehmer im eigenen oder fremden 
Namen erledigt hat, sind entsprechend dem vereinbar-
ten Anmeldeverfahren dem Versicherer anzumelden.

9.3 Verletzung der Anmeldepflicht

9.3.1 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unterlas-
sen oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es ei-
ner Kündigung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmannes nicht verletzt hat und dass er 
die Anmeldung unverzüglich nach Entdeckung des Feh-
lers nachgeholt oder berichtigt hat.

 9.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmeldepflicht vor-
sätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündi-
gen. Dem Versicherer gebühren die Beiträge, die ihm im 
Falle gehöriger Erfüllung des Vertrages bis zum Wirksam-
werden der Kündigung zu zahlen gewesen wären.

9.4 Der Versicherer ist berechtigt, die Anmeldung des Versi-
cherungsnehmers durch Einsichtnahme in die Geschäfts-
bücher und sonstiger Unterlagen zu überprüfen. Sie sind 
verpflichtet, über die erlangten Kenntnisse Stillschwei-
gen zu bewahren.

9.5 Der Beitrag des Folgejahres richtet sich nach der Scha-
denbelastung des abgelaufenen Versicherungsjahres. Die 
zur AVB Spedition 2008 getroffenen Vereinbarungen gel-
ten entsprechend.

10 Kündigung

10.1 Der Versicherungsnehmer und die Versicherer sind berech-
tigt, den Versicherungsvertrag in Textform zum Ende des 
Versicherungsjahres zu kündigen. Die Kündigung muss drei 
Monate vor Ablauf des Vertrages zugegangen sein.
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10.2 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Textform zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat ei-
ne Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kün-
digt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, 
dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode.

10.3 Der Versicherungsschutz bleibt für alle vor Beendigung 
des Versicherungsvertrages erteilten Zollaufträge bis zur 
Erfüllung aller sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
bestehen.

11 Gerichtsstand, anwendbares Recht

11.1 Auf diesen Versicherungsvertrag findet deutsches Recht 
Anwendung, insbesondere die Vorschriften des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG).

11.2 Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer wegen Bei-
tragszahlung, Zahlung von Schadenbeteiligung, Regres-
sansprüchen oder aus sonstigem Grund ist das Gericht 
am Ort der Niederlassung oder des Sitzes des Versiche-
rungsnehmers zuständig.

11.3 Für Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht am Ort 
der zuständigen geschäftsführenden Stelle des Versiche-
rers zuständig. 
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1 Gegenstand der Besonderen Bedingungen 

 Die gemäß Ziffer 2.3.2 der AVB Spedition 2008 ausge-
schlossenen Güter können mitversichert werden. Es gel-
ten aber ausschließlich nur die Güter versichert, die im 
Versicherungsschein zur Speditions-Haftungs-Versiche-
rung unter „sensible/ hochwertige Güter“ aufgeführt 
wurden.

2 Obliegenheiten 

2.1 Sofern der Warenwert 100.000 EUR je Transportmittel/
Lager übersteigt, obliegt es dem Versicherungsnehmer, 
ergänzend zu den Obliegenheiten gemäß Ziffer 7 der 
AVB Spedition 2008, 

2.1.1 für die Beförderung ausschließlich Koffer- oder Kasten-
fahrzeuge, Container oder Kofferwechselbrücken zu 
verwenden, die zusätzlich durch besonders geeignete 
Riegel- oder Schließsysteme gesichert sind;

2.1.2 Beförderungen nur ohne Aufenthalt, oder wenn dies 
nicht möglich ist, nur mit zwei Fahrern durchzuführen, es 
sei denn, der Auftraggeber ist mit der Beförderung durch 
nur einen Fahrer vor Beginn der Beförderung schriftlich 
ausdrücklich einverstanden. Bei Fahrten mit nur einem 
Fahrer muss vor Fahrtantritt sichergestellt sein, dass der 
Fahrer auf seiner Fahrtroute bewachte Parkplätze oder 
bewachte Speditions-/Frachthöfe auch tatsächlich anfah-
ren kann;

2.1.3 dafür zu sorgen, dass das Fahrpersonal während der Dau-
er der Beförderung durch Mobiltelefone erreichbar ist;

2.1.4 dafür zu sorgen, dass jegliche Lagerung, einschließlich 
transportbedingte Zwischenlagerungen (auch kurzfristig), 
nur in besonders gesicherten Lagerstätten erfolgen, die

2.1.4.1 mit einer durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder 
gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle anerkannten Ein-
bruchmeldeanlage überwacht werden, die auf die zustän-
dige Polizei oder auf ein durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizie-
rungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheitsunterneh-
men aufgeschaltet ist

 sowie

2.1.4.2 mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet sind, die in 
Übereinstimmung mit den Richtlinien der VdS Scha-
denverhütung GmbH oder vergleichbaren Regelwerken 
erstellt und betrieben wird und auf die zuständige Feu-
erwehr oder auf ein durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH oder  eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizie-
rungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheitsunterneh-
men  aufgeschaltet ist;

2.1.5 dafür zu sorgen, dass innerhalb der Lagerstätten (Ziffer  
2.1.4 dieser Besonderen Bedingungen) zusätzlich ein be-
sonders abgeschlossener und gesicherter Raum (Wert-
verschlag) sowie eine genau definierte Wertverschlags-
organisation vorgehalten und genutzt werden;

2.1.6 dafür zu sorgen, dass neben der Schnittstellenkontrolle 
gemäß Ziffer 7.1.8 der AVB Spedition 2008 auch jede 
innerbetriebliche Übergabe/Übernahme  dokumentiert 
wird;

2.1.7 besonders vertrauenswürdige Mitarbeiter einzusetzen, 
die im Umgang mit hochwertigen Gütern und den zu-
sätzlichen Sicherheitsmaßnahmen vertraut sind und re-
gelmäßig geschult werden;

2.1.8 seine Mitarbeiter hinsichtlich der Einhaltung der Oblie-
genheiten gemäß Ziffer 2.1.1 bis 2.1.7 sowie Ziffer 2.2 
dieser Besonderen Bedingungen zu überwachen;

2.1.9 bei Beauftragung von Subunternehmern und Erfüllungs-
gehilfen dafür Sorge zu tragen, dass auch sie sich zur 
Einhaltung der Obliegenheiten gemäß Ziffer 2.1.1 bis 
2.1.7  sowie Ziffer 2.2 dieser Besonderen Bedingungen 
schriftlich verpflichten;

2.2 Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer sicher-
zustellen, dass bei einem Warenwert, der 200.000 EUR 
Transportmittel übersteigt, das Fahrzeug durch ein Über-
wachungssystem (z. B. GPS/GSM) mit Aufschaltung zu 
einer ständig besetzten Notrufzentrale überwacht wird 
und im Alarmfall ein vorher definierter Notfallplan aus-
gelöst wird.

2.3 Im Übrigen bleiben die Versicherungsleistungen gemäß 
Ziffer 8 AVB Spedition 2008 unberührt.

3 Besondere Selbstbeteiligung

 Es gilt die im Versicherungsvertrag für sensible/hochwer-
tige Güter vereinbarte Selbstbeteiligung. Wurde jedoch 
keine besondere Selbstbeteiligung vereinbart, gilt die 
generelle Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 9 der AVB Spe-
dition 2008.

4 Besonderes Kündigungsrecht

 Die Besonderen Bedingungen können mit einer Frist von 
3 Monaten zum Ende eines Versicherungsjahres geson-
dert gekündigt werden.

5 Anderweitige Bestimmungen 

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der AVB Spedition 
2008.

FK 634  0708

Besondere Bedingungen für die Beförderung und Lagerung sensibler/
hochwertiger Güter
(BB sensible/hochwertige Güter 2008)

Diese Besonderen Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn diese im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart werden.
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1 Interesse/Gegenstand der Versicherung

1.1 Versicherbares Interesse

1.1.1 Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld 
schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die 
Güter die Gefahren der Beförderung sowie damit verbun-
dener Lagerungen bestehen.

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Güter und/oder 
sonstige Aufwendungen und Kosten.

1.1.3 Außer und neben den Gütern kann insbesondere auch 
versichert werden das Interesse bezüglich

 – des imaginären Gewinns,
 – des Mehrwerts,
 – des Zolls,
 – der Fracht,
 – der Steuern und Abgaben,
 – sonstiger Kosten.

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene Interesse (Ver-
sicherung für eigene Rechnung) oder das Interesse eines 
Dritten (Versicherung für fremde Rechnung) versichern. 
Näheres regelt Ziffer 13.

2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die Güter wäh-
rend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.

 Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust 
oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge einer 
versicherten Gefahr.

2.2 Besondere Fälle

2.2.1 Vorreise- oder Retourgüter

 Vorreise- oder Retourgüter sind zu den gleichen Bedin-
gungen versichert wie andere Güter. Die Verpflich tung 
des Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Scha-
den während des versicherten Transports entstanden ist, 
bleibt unberührt.

2.2.2 Beschädigte Güter

 Sind die Güter bei Beginn der Versicherung beschädigt, 
so leistet der Versicherer für den Verlust oder die Beschä-
digung nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschä di gung 



18

ohne Einfluss auf den während des versicherten Zeit-
raums eingetretenen Schaden war.

2.3 Versicherte Aufwendungen und Kosten

2.3.1 Der Versicherer ersetzt auch

2.3.1.1 den Beitrag zur großen Haverei, den der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer nach Gesetz, den York Antwer-
pener Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen in-
ternational anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten 
Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverei-Maßre-
gel ein versicherter Schaden abgewendet werden sollte. 
Übersteigt der Beitragswert den Versicherungswert und 
entspricht dieser der Versicherungssumme, so leistet der 
Versicherer vollen Ersatz bis zur Höhe der Versicherungs-
summe. Die Bestimmungen über die Unterversicherung 
sowie Ziffer 2.3.3 bleiben unberührt.

 Im Rahmen dieser Bedingungen hält der Versicherer den 
Versicherungsnehmer frei von Ersatzansprüchen und 
Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinba-
rung der Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben;

2.3.1.2 Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schaden-
feststellungskosten, und zwar

2.3.1.2.1 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
versicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar 
droht oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsneh-
mer sie nach den Umständen für geboten halten durfte;

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Ein-
tritt des Versicherungsfalles gemäß den Weisungen des 
Versicherers macht;

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten 
Schadens sowie Kosten durch einen für diese Zwecke beauf-
tragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder soweit er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers macht;

2.3.1.3 die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung 
sowie die Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge 
eines Versicherungsfalles oder versicherten Unfalls des 
Transportmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie 
nach den Umständen für geboten halten durfte oder er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet 
und diese Kosten nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fal-
len.

2.3.2 Die Aufwendungen und Kosten gemäß Ziffern 2.3.1.2.1 
und 2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, 
wenn sie erfolglos bleiben. 

2.3.3 Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 
2.3.1.2 sind ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob sie 
zusammen mit anderen Entschädigungen die Versiche-
rungssumme übersteigen.

2.3.4 Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Ver-
sicherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen 
Haverei die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den 
Einschuss zur großen Haverei vorleistet und den für Auf-
wendungen zur Schadenabwendung und -minde rung 
sowie zur Schadenfeststellung erforderlichen Betrag vor-
schießt.

2.4 Nicht versicherte Gefahren

2.4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

2.4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

2.4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

2.4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

2.4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen 

als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar oh-
ne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

2.4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

2.4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 –  der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die genann-
ten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt hat;

 –  der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer 
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags keinen 
Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteiligten 
Personen nehmen konnte.

2.4.2 Die Gefahren gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 
Ziffer 2.4.1.5 können im Rahmen der entsprechenden 
DTV-Klauseln mitversichert werden.

2.5 Nicht ersatzpflichtige Schäden

2.5.1 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verurs-
acht durch 

2.5.1.1 eine Verzögerung der Reise;

2.5.1.2 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der 
Güter;

2.5.1.3 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen 
oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, so-
fern hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist;

2.5.1.4 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-
schwankungen;

2.5.1.5 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsach-
gemäße Verladeweise, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verschuldet.

2.5.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare Schä-
den aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist.

2.6 Kausalität

 Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des 
Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Ziffern 
2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache (Ziffern 
2.5.1.1 bis 2.5.1.4 entstehen konnte, hat der Versicherer 
den Schaden zu ersetzen, wenn er mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit durch eine versicherte Gefahr herbei-
geführt worden ist. 

3 Verschulden des Versicherungsnehmers

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.

4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versiche-
rungsnehmers

4.1 Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Ver-
trages alle für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen und die ge-
stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu 
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach dem 
der Versicherer ausdrücklich oder schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behan-
deln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt.

4.2 Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unter-
blieben ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand 
infolge von grober Fahrlässigkeit nicht kannte.
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 Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollstän-
dige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leistungs-
pflicht Einfluss gehabt hat.

 Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem 
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versi-
cherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

4.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er 
die gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige 
Anzeige kannte.

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft 
gemacht wurden.

 Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher, vom Versicherer gestell-
ter Fragen anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen 
einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem 
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur dann auf die 
Leistungsfreiheit berufen, wenn dieser Umstand vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Vertreter arglistig ver-
schwiegen worden ist.

4.4 Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versiche-
rungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung ver-
pflichtet, gebührt dem Versicherer eine der höheren Ge-
fahr entsprechender zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag. 
Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein ge-
fahrerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt war.

4.5 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt.

5 Gefahränderung

5.1 Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr ändern, insbe-
sondere erhöhen, und die Änderung durch einen Dritten 
gestatten.

5.2 Ändert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt 
er von einer Gefahränderung Kenntnis, so hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

5.3 Als eine Gefahränderung ist es insbesondere anzusehen, 
wenn

 –  der Antritt oder die Vollendung des versicherten Trans-
ports erheblich verzögert wird;

 –  von der angegebenen oder üblichen Transportstrecke 
erheblich abgewichen wird;

 –  der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen geändert 
wird;

 –  die Güter an Deck verladen werden.

5.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung 
nicht angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der 
Anzeigepflicht beruhte weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit oder die Gefahrerhöhung hatte weder 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers.

5.5 Dem Versicherer gebührt für Gefahrerhöhungen ein zu ver-
einbarender Zuschlagsbeitrag, es sei denn, die Gefahrerhö-
hung war durch das Interesse des Versicherers oder durch 
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder durch ein 
versichertes, die Güter bedrohendes Ereignis geboten.

5.6 Ein Kündigungsrecht des Versicherers wegen einer Ge-
fahränderung besteht nicht.

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung

6.1 Werden die Güter mit einem Transportmittel anderer Art 
befördert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder 

werden sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag 
direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, 
wenn ausschließlich ein bestimmtes Transportmittel oder 
ein bestimmter Transportweg vereinbart war.

6.2 Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn 
der Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses 
oder ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die 
Beförderung geändert oder der Transport aufgegeben 
wird. Die Bestimmungen über die Gefahränderung sind 
entsprechend anzuwenden.

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt

7.1 Transportmittel

 Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beför-
derungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, 
soweit er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, 
Beförderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme 
und Beförderung der Güter geeignet sind. 

 Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusätzlich die Vor-
aussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklausel 
erfüllen sowie – falls erforderlich – gemäß International 
Safety Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, 
oder wenn ein gültiges Document of Compliance (DoC) 
beim Eigner oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die 
SOLAS-Konvention 1974 nebst Ergänzungen vorsieht.

7.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

 Bei Einsatz nicht geeigneter Beförderungsmittel sind die 
Transporte gleichwohl versichert, wenn der Versicherungs-
nehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des Transportmit-
tels hatte, bzw. den Spediteur oder den Frachtführer/Ver-
frachter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
ausgewählt hat. Erlangt der Versicherungsnehmer Kennt-
nis von der mangelnden Eignung des Transportmittels, 
so hat er unverzüglich Anzeige zu erstatten und ein zu 
vereinbarender Zuschlagsbeitrag zu entrichten.

8 Dauer der Versicherung

 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und 

8.1 beginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unver-
züglichen Beförderung von der Stelle entfernt werden, 
an der sie bisher aufbewahrt wurden. 

8.2 Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst 
eintritt,

8.2.1 sobald die Güter am Ablieferungsort an die Stelle gebracht 
sind, die der Empfänger bestimmt hat (Ablieferungsstelle);

8.2.2 sobald die Güter nach dem Ausladen im Bestim-
mungshafen bzw. Zielflughafen an einen nicht im 
Versi cherungsvertrag vereinbarten Ablieferungsort 
weiter befördert werden, wenn durch die Änderung des 
Ab lieferungsortes die Gefahr erhöht wird;

8.2.3 mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus 
dem Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luft-
fahrzeug im Zielflughafen. Soweit das eigene Interesse 
des Versicherungsnehmers betroffen ist, endet die Versi-
cherung nicht durch Ablauf der vereinbarten Frist, wenn 
der versicherte Transport nach dem Ausladen aus dem 
Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luftfahr-
zeug im Zielflughafen durch ein versichertes Ereignis ver-
zögert wurde und der Versicherungsnehmer die Verzöge-
rung unverzüglich anzeigt. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

8.2.4 bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn 
die Güter an Bord des Seeschiffes verstaut sind;

8.2.5 mit dem Gefahrübergang, wenn die Güter wegen eines 
versicherten Ereignisses verkauft werden;
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8.2.6 sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lage-
rungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum über-
schritten wird.

9 Lagerungen

9.1 Bei Lagerungen der Güter während der Dauer der Ver-
sicherung ist die Versicherung für jede Lagerung auf 60 
Tage begrenzt.

9.2 Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungs-
nehmer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur 
dann über den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
keine Kenntnis von der zeitlichen Überschreitung der La-
gerdauer hatte oder nach kaufmännischen Grundsätzen 
keinen Einfluss auf die Dauer nehmen konnte.

 Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeit-
lichen Überschreitung, so hat er dies dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

 Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergän-
zend Anwendung.

9.3 Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen zählen 
der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise als zur La-
gerung gehörend.

10 Versicherungssumme; Versicherungswert

10.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

10.2 Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in 
dessen Ermangelung der gemeine Wert der Güter am 
Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuzüglich 
der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annah-
me der Güter durch den Beförderer entstehen, und der 
end gültig bezahlten Fracht.

10.3 Interessen gemäß Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund beson-
derer Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der 
Versicherungssumme bzw. dem Versicherungswert ent-
halten sind. Imaginärer Gewinn zugunsten des Käufers ist 
mit 10 % des Versicherungswerts versichert.

10.4 Für die separate Versicherung sonstiger Interessen sind 
Ziffer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert dar-
über hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar.

10.5 Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen 
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für 
den Versicherungswert maßgeblich. Der Versicherer kann 
jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die 
Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich über-
steigt. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, 
so haftet der Versicherer, auch wenn die Taxe herabge-
setzt ist, für den Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu der durch die Vereinbarung fest-
gesetzten Taxe. 

 Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Be-
stimmung entsprechend.

11 Police

11.1 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 
Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen.

11.2 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen 
Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die 
Zahlung an den Inhaber der Police wird er befreit.

11.3 Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so 
ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Po-
lice für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das 
Gleiche gilt für die Verpflichtung des Versicherers zur Aus-
stellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkun-
de hat der Versicherungsnehmer zu tragen.

11.4 Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsneh-
mer genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die 
Rechtsfolgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer 

nicht unverzüglich nach der Aushändigung widerspricht. 
Das Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung 
wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.

12 Beitrag

12.1 Der Beitrag, einschließlich Nebenkosten und Versicherung-
steuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.

12.2 Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der Zahlungs-
aufforderung (Beitragsrechnung) erfolgt.

12.3 Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm 
eine schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versiche-
rer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt. 

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann 
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

 Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
sich der Versicherer nur berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden 
ist.

13 Versicherung für fremde Rechnung  
(für Rechnung, wen es angeht)

13.1  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für einen anderen, mit oder 
ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen 
(Versicherung für fremde Rechnung).

  Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so 
ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, 
dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern 
im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.

 Wird die Versicherung für Rechnung "wen es angeht" ge-
nommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass 
unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes 
Interesse versichert ist, so finden die Bestimmungen über 
die Versicherung für fremde Rechnung Anwendung, wenn 
sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

13.2 Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten zu. 
Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der Ver-
sicherungsnehmer verlangen.

 Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers über seine Rechte nur verfügen und diese 
Rechte nur gerichtlich geltend machen, wenn er im Be-
sitz einer Police ist.

13.3 Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem 
Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Na-
men verfügen.

  Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme 
der Zahlung sowie zur Übertragung der Rechte des Ver-
sicherten nur befugt, wenn er im Besitz der Police ist.

 Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungs-
nehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber 
nachweist, dass der Versicherte seine Zustimmung zu 
der Versicherung erteilt hat.

13.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse 
die Police auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen 
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache zu-
stehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus 
der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und 
dessen Gläubigern befriedigen.
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15.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des 
Versicherers für den Schadenfall zu befolgen, den in der 
Police oder im Versicherungszertifikat bestimmten Ha-
variekommissar unverzüglich zur Schadenfeststellung 
hinzuzuziehen und dessen Havarie-Zertifikat dem Versi-
cherer einzureichen.

15.3.2 Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen 
Havariekommissars der nächste Lloyd's Agent hinzuge-
zogen werden.

15.4  Auskunftserteilung

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die für die spätere 
Aufklärung des Schadenhergangs von Bedeutung sein 
können oder für die Geltendmachung von Regressansprü-
chen notwendig sind, zu beschaffen und sicherzustellen.

15.5 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 
bis 15.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mit-
teilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer 
bleibt zur Leistung  verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war.

15.6 Regresswahrung 

 Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Rück-
griffsrechte gegen Dritte, die für den Schaden ersatzpflich-
tig sind oder sein können, zu wahren und zu sichern, sowie 
den Versicherer bei der Regressnahme zu unterstützen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer inso-
weit leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann.

16 Andienung des Schadens, Verwirkung

16.1 Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten  Scha den 
dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem Ende der 
Versicherung und, wenn das Transportmittel verschollen 
ist, seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist schriftlich 
anzudienen.

 Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird 
die Frist gewahrt.

16.2 Der Entschädigungsanspruch des Versicherungsneh mers 
erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient 
wird.

17 Ersatzleistung

17.1 Verlust der Güter

 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden sie 
dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiederer-
langung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von 
Sachverständigen in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit 
zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie 
entfallenden Teil der Versicherungssumme abzüglich des 
Wertes geretteter Sachen verlangen.

17.2 Verschollenheit

 Sind die Güter mit dem Transportmittel verschollen, so 
leistet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalverlus-
tes, es sei denn, dass mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Gefahr 
anzunehmen ist. Das Transportmittel ist verschollen, 
wenn vom Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, 
bei europäischen Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind 
und bis zur Reklamation keine Nachricht von ihm ein-
gegangen ist. Kann die Nachrichtenverbindung durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere 
Unruhen gestört sein, so verlängert sich die Frist entspre-
chend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf 
sechs Monate.

13.5 Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforde-
rung eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungs-
nehmer zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für 
den Versicherten genommenen Versicherung beruht.

13.6 Kenntnis, Kennen müssen, Verhalten und/oder Verschul-
den des Versicherten und des Versicherungsnehmers ste-
hen einander gleich.

13.6.1 Auf die Kenntnis oder das Kennen müssen des Versicher-
ten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen geschlossen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

13.6.2 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, 
so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne 
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen.

13.7 Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, 
des Frachtführers, des Lagerhalters  oder Spediteurs.

14 Veräußerung der versicherten Sache

14.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers ein.

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt 
hat.

14.2 Ist eine Police ausgestellt worden, entfällt die Mithaftung 
des Erwerbers für die Zahlung des Beitrages und der 
Neben kosten. Bei Ausstellung einer Police kann sich der 
Versicherer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemäß Ziffer 
12.4 wegen Nichtzahlung des Beitrages berufen, es sei 
denn, dass der Erwerber den Grund für die Leistungsfrei-
heit kannte oder hätte kennen müssen.

14.3 Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet 
die Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des 
Pfandgläubigers entsprechende Anwendung.

14.4 Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu 
kündigen.

14.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Veräußerung anzuzeigen.

14.6 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

14.7 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
nach Ziffer 14.6 ist der Veräußerer zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für den 
Beitrag besteht nicht.

15 Bestimmungen für den Schadenfall

15.1 Schadenanzeige

 Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

15.2 Abwendung und Minderung des Schadens

 Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden 
oder zu mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, 
soweit die Umstände es gestatten.

15.3 Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar
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17.3 Beschädigung der Güter

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist 
der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung 
der gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbe-
schädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden 
(Gesundwert), sowie der Wert, den sie dort im beschä-
digten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunter-
schiedes zum Gesundwert entsprechender Bruchteil des 
Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihän-
digen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung fest-
gestellt werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich 
nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Um-
stände verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an 
die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach 
den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so 
steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, 
falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

17.4 Wiederherstellung

17.4.1 Im Falle von Beschädigung oder Verlust von Teilen der 
Güter kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles 
des Versicherungswertes Ersatz für die zum Zeitpunkt der 
Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der beschädigten oder 
verlorenen Teile verlangen.

17.4.2 Der Versicherer leistet bei Beschädigung oder Verlust von 
Gütern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind, 
Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Restwerte werden angerechnet.

17.4.3 Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Ge-
räten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt 
der Versicherer ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeit-
punkt der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem 
Zeitwert von weniger als 40 % jedoch höchstens den 
Zeitwert.

17.5 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und 
die Aufwendungen nur nach dem Verhältnis der Versi-
cherungssumme zum Versicherungswert.

17.6 Verkauf der Güter vor Beendigung des versicherten Trans-
ports

17.6.1 Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport 
aufgegeben oder aus einem anderen Grunde nicht voll-
endet, ohne dass der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei wird, so kann der Versicherer verlangen, 
dass unter seiner Mitwirkung der Versicherungsnehmer 
die Güter aus freier Hand oder im Wege öffentlicher 
Versteigerung verkauft, wenn die Güter ohne unver-
hältnismäßige Kosten oder innerhalb angemessener 
Frist nicht weiterbefördert werden können. Verlangt 
der Versicherer den Verkauf, so muss dieser unverzüg-
lich erfolgen.

17.6.2 Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den 
Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem 
Erlös verlangen. Das Gleiche gilt, wenn die Güter unter-
wegs infolge eines Versicherungsfalles verkauft werden 
müssen.

17.6.3 Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vor-
zuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des 
Kaufpreises ein, falls er den Verkaufsbedingungen zuge-
stimmt hat.

17.7 Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten

 Ist ein versichertes Interesse für imaginären Gewinn, 
Mehrwert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles noch nicht entstanden, wird der 
darauf entfallende Teil der Versicherungssumme bei der 
Ermittlung des Schadens nicht berücksichtigt. Das Glei-
che gilt für Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles 
erspart werden.

17.8 Anderweitiger Ersatz

 Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, 
was er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt 
hat.

18 Rechtsübergang

18.1 Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe, so kann der Versicherer wählen, ob mit Zahlung 
der Versicherungssumme die Rechte an den Gütern oder 
auf die versicherten Güter auf ihn übergehen sollen oder 
nicht. Dieses Recht entfällt, wenn der Versicherer es nicht 
unverzüglich nach Kenntnis der Umstände des Versiche-
rungsfalles ausübt.

18.2 Wählt der Versicherer den Rechtsübergang, bleibt der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, für die Minderung des 
Schadens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht 
imstande ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltend-
machung der Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die zum Beweise dienenden Urkunden auszuliefern 
oder auszustellen, sowie ihm bei der Erlangung und der 
Verwertung der Güter behilflich zu sein. 

 Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und auf Verlan-
gen vorzuschießen. Der über die Versicherungssumme 
hinausgehende Teil des Netto-Verkaufserlöses ist dem 
Versicherungsnehmer zu erstatten.

18.3 Gehen die Rechte nicht über, so erstattet der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder 
den Netto-Verkaufserlös wiedererlangter Güter.

18.4 Der Übergang von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten 
und das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben 
unberührt.

19 Abandon des Versicherers

19.1 Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien.

19.2 Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der 
Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbes-
serung der versicherten Sache verwendet worden sind, 
bevor seine Erklärung, dass er sich durch Zahlung der 
Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungs-
nehmer zugegangen ist; den verwendeten Kosten stehen 
solche versicherten Kosten gleich, zu deren Zahlung der 
Versicherungsnehmer sich bereits verpflichtet hatte.

19.3 Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungssumme 
zu befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem Versiche-
rungsnehmer nicht binnen einer Woche nach dem Zeit-
punkt, in dem der Versicherer von dem Versicherungsfall 
und seinen unmittelbaren Folgen Kenntnis erlangt hat, 
zugeht.

19.4 Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte 
an den versicherten Gegenständen.

20 Sachverständigenverfahren

 Bei Streit über Ursache oder Höhe des Schadens können 
beide Parteien deren Feststellung durch Sachverständige 
verlangen.

20.1 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich je 
einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere un-
ter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur 
Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen 
vier Wochen nach Empfang der Aufforderung  bestimmt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch die Industrie- 
und Handelskammer – hilfsweise durch die konsularische 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland – benennen 
lassen, in deren Bezirk sich die Güter befinden.

20.2 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie 
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
oder beider Parteien durch die Industrie- und Handels-
kammer – hilfsweise durch die konsularische Vertretung 
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 Im Fall der großen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. 
Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zu-
stehende Vergütung geht jedoch bereits mit seiner Ent-
stehung auf den Versicherer über, soweit der Versiche-
rer für Aufopferungen haftet. Übersteigt die Vergütung 
die vom Versicherer geleisteten Entschädigungen und 
Aufwendungen, so ist der Überschuss an den Versiche-
rungsnehmer auszuzahlen.

23.2 Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes 
beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt 
werden, weil dessen gesetzliche Haftung über das ver-
kehrsübliche Maß hinaus durch Vertrag beschränkt oder 
ausgeschlossen ist, ist der Versicherer insoweit von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer auf die Beschränkung oder den 
Ausschluss der Haftung keinen Einfluss nehmen konnte.

23.3 Auch nach dem Übergang des Regressanspruchs auf den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, für 
die Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls 
durch die Zurückbehaltung von Geldleistungen wie der 
Fracht. Er hat den Versicherer bei der Geltendmachung 
des Anspruchs zu unterstützen und alle Nachrichten, In-
formationen und Belege, die der Durchsetzung des Re-
gressanspruches dienlich sein können, unverzüglich dem 
Versicherer zu übergeben. Die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

24 Verjährung

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, 
im Fall der großen Haverei mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Beitrag des Versicherungsnehmers durch ei-
ne den Anforderungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende 
Dispache geltend gemacht wird.

24.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versi-
cherer angedient worden, so ist die Verjährung bis zum 
Eingang einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt.

25 Mitversicherung

25.1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern über-
nommen sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice 
oder das Zertifikat von einem Versicherer für alle Versi-
cherer gezeichnet ist.

25.2 Die vom führenden Versicherer mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die Mitver-
sicherer verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten 
des Versicherungsnehmers für die Schadenregulierung. 
Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung 
der Mitversicherer, von denen jeder einzeln zu entschei-
den hat, nicht berechtigt

 – zur Erhöhung des Policenmaximums;

 –  zum Einschluss der gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 
ausgeschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2);

 – zur Änderung der Policenwährung;

  – zur Änderung der Kündigungsbestimmungen.

 Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet 
der Führende aus einer ohne Einschränkungen abgege-
benen Erklärung auch für die Anteile der Mitversicherer.

25.3 Der führende Versicherer ist von den Mitversicherern 
bevollmächtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu 
führen. Dies gilt gleichermaßen für Prozesse vor den or-
dentlichen Gerichten und für Schiedsgerichtsverfahren.

 Es wird jedoch auch ein nur gegen den führenden Versi-
cherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein 
nach Rechtshängigkeit geschlossener Vergleich oder ein 
solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als für sie 
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des führenden 
Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlan-
gen des führenden Versicherers oder eines beteiligten

der Bundesrepublik Deutschland –, in deren Bezirk sich 
die Güter befinden, ernannt.

20.3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle An-
gaben enthalten, die je nach Aufgabenstellung für eine 
Beurteilung der Ursache des Schadens und der Ersatzleis-
tung des Versicherers notwendig sind.

20.4 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleichzeitig 
ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und legt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig vor.

20.5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein 
Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versiche-
rer das Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er die 
Gesamtkosten des Verfahrens.

20.6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
manns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.

20.7 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die Fest-
stellungen nicht treffen können oder wollen oder sie un-
gewöhnlich verzögern, so sind andere Sachverständige 
zu benennen.

21 Grenzen der Haftung

21.1 Der Versicherer haftet für den während der Dauer der 
Versicherung entstandenen Schaden nur bis zur Höhe 
der Versicherungssumme.

21.2 Ziffer 21.1 gilt auch für jeden späteren Versicherungs-
fall. Sofern Entschädigungen zur Wiederherstellung oder 
Ausbesserung der beschädigten Güter geleistet sind 
oder Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 
und 2.3.1.2 gemacht worden oder eine Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers für derartige Aufwendungen 
entstanden sind, wird die Versicherungssumme nicht um 
derartige Leistungen und Verpflichtungen vermindert.

21.3 Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberührt.

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung

22.1 Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei Wo-
chen nach ihrer abschließenden Feststellung zu zahlen. 
War eine endgültige Feststellung der Höhe des Schadens 
innerhalb eines Monats seit der Andienung des Schadens 
nicht möglich, so kann der Versicherungsnehmer eine 
Abschlagzahlung in Höhe des Betrages verlangen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

22.2 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung ver-
schiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung 
der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder 
der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsneh-
mers verzögert wurde.

22.3 Die Entschädigungsleistung ist in der Währung der Ver-
sicherungssumme zu bewirken.

23 Übergang von Ersatzansprüchen

23.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser 
dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die zur Gel-
tendmachung des Anspruchs erforderliche Auskunft 
zu erteilen und ihm die zum Beweise des Anspruchs 
dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz 
befinden, auszuliefern und ihm auch auf Verlangen eine 
öffentlich beglaubigte Urkunde über den Übergang des 
Anspruchs auszustellen; die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen.
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Versicherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten, 
erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 
Entspricht der Versicherungsnehmer diesem Verlangen 
nicht, so findet Satz 1 dieses Absatzes keine Anwen-
dung.

25.4 Ein Führungswechsel ist von dem bisher führenden Ver-
sicherer den mitbeteiligten Versicherern unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch 
den Versicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte 

Versicherer hat in diesem Fall das Recht, unter Einhaltung 
einer vierwöchigen Frist den Versicherungsvertrag zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach Erhalt der schriftlichen Mit-
teilung über den Führungswechsel ausgeübt wird.

25.5 Erklärungen, die der Führende erhalten hat, gelten auch 
den Mitbeteiligten als zugegangen.

26 Schlussbestimmungen (Anzuwendendes Recht)

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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1 Interesse, Gegenstand der Versicherung

1.1 Versicherbares Interesse

1.1.1 Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld 
schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die 
Güter die Gefahren der Beförderung sowie damit verbun-
dener Lagerungen bestehen.

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Güter und/oder 
sonstige Aufwendungen und Kosten.

1.1.3 Außer und neben den Gütern kann insbesondere auch 
versichert werden das Interesse bezüglich

 – des imaginären Gewinns,
 – des Mehrwerts,
 – des Zolls,
 – der Fracht,
 – der Steuern und Abgaben,
 – sonstiger Kosten.

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene Interesse (Ver-
sicherung für eigene Rechnung) oder das Interesse eines 

Dritten (Versicherung für fremde Rechnung) versichern. 
Näheres regelt Ziffer 13.

2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust 
oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge der 
nachstehenden Ereignisse:

 a) Unfall des die Güter befördernden Transportmittels;

  ein Transportmittelunfall liegt auch vor bei Strandung, 
Aufgrundstoßen, Kentern, Sinken, Scheitern oder Beschä-
digung des die Güter befördernden Schif fes durch Eis;

 b) Einsturz von Lagergebäuden;

 c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Erdbeben, Seebeben, 
vulkanische Ausbrüche und sonstige Naturkata stro-
phen, Anprall oder Absturz eines Flugkörpers, seiner 
Teile oder seiner Ladung;
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 d) Überbordwerfen, Überbordspülen oder Überbordge-
hen durch schweres Wetter;

 e) Aufopferung der Güter;

 f) Entladen, Zwischenlagern und Verladen von Gütern in 
einem Nothafen/Flughafen, der infolge des Eintritts ei-
ner versicherten Gefahr angelaufen, oder infolge einer 
Notlandung eines Luftfahrzeugs angeflogen wurde;

 g) Totalverlust ganzer Kolli beim Be-, Um-, oder Entladen 
eines Transportmittels.

2.2 Besondere Fälle

2.2.1 Vorreise- oder Retourgüter

 Vorreise- oder Retourgüter sind zu den gleichen Bedin-
gungen versichert wie andere Güter. Die Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Scha-
den während des versicherten Transports entstanden ist, 
bleibt unberührt. 

2.2.2 Beschädigte Güter

 Sind die Güter bei Beginn der Versicherung beschädigt, so 
leistet der Versicherer für den Verlust oder die Beschädigung 
nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschädigung ohne 
Einfluss auf den während des versicherten Zeitraums 
eingetretenen Schaden war.

2.3 Versicherte Aufwendungen und Kosten

2.3.1 Der Versicherer ersetzt auch

2.3.1.1 den Beitrag zur großen Haverei, den der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer nach Gesetz, den York Antwer-
pener Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen in-
ternational anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten 
Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverei-Maß-
regel ein versicherter Schaden abgewendet werden 
sollte. Übersteigt der Beitragswert den Versicherungs-
wert und entspricht dieser der Versicherungssumme, 
so leistet der Versicherer vollen Ersatz bis zur Höhe der 
Versicherungssumme. Die Bestimmungen über die Un-
terversicherung sowie Ziffer 2.3.3 bleiben unberührt.

 Im Rahmen dieser Bedingungen hält der Versicherer den 
Versicherungsnehmer frei von Ersatzansprüchen und 
Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinba-
rung der Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben;

2.3.1.2 Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schaden-
feststellungskosten, und zwar

2.3.1.2.1 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
versicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar 
droht oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsneh-
mer sie nach den Umständen für geboten halten durfte;

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Ein-
tritt des Versicherungsfalles gemäß den Weisungen des 
Versicherers macht;

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten 
Schadens sowie Kosten durch einen für diese Zwecke beauf-
tragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder soweit er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers macht;

2.3.1.3 die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung so-
wie die Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge eines 
Versicherungsfalles oder versicherten Unfalls des Trans-
portmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder er sie 
gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet und 
diese Kosten nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fallen.

2.3.2 Die Aufwendungen und Kosten gemäß Ziffern 2.3.1.2.1 
und 2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, 
wenn sie erfolglos bleiben.

2.3.3 Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 
2.3.1.2 sind ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob sie 
zusammen mit anderen Entschädigungen die Versiche-
rungssumme übersteigen.

2.3.4 Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Versi-
cherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen Have-

rei die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den Einschuss 
zur großen Haverei vorleistet und den für Aufwendungen 
zur Schadenabwendung und -minderung sowie zur Scha-
denfeststellung erforderlichen Betrag vorschießt.

2.4 Nicht versicherte Gefahren

2.4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

2.4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

2.4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

2.4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

2.4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

2.4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

2.4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 – der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die ge-
nannten Parteien oder den beauftragten Spediteur 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus-
gewählt hat;

 – der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer 
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags kei-
nen Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteilig-
ten Personen nehmen konnte.

2.4.2 Die Gefahren gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 
Ziffer 2.4.1.5 können im Rahmen der entsprechenden 
DTV-Klauseln mitversichert werden.

2.5 Nicht ersatzpflichtige Schäden

2.5.1 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verur-
sacht durch 

2.5.1.1 eine Verzögerung der Reise;

2.5.1.2 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der 
Güter;

2.5.1.3 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen 
oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, so-
fern hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist;

2.5.1.4 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-
schwankungen;

2.5.1.5 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsach-
gemäße Verladeweise, es sei denn der Versicherungsneh-
mer hat diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
schuldet.

2.5.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare Schä-
den aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist.

2.6 Kausalität

 Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des 
Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Ziffern 
2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache (Ziffern 
2.5.1.1 bis 2.5.1.4) entstehen konnte, hat der Versicherer 
den Schaden zu ersetzen, wenn er mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit durch eine versicherte Gefahr herbei-
geführt worden ist.

3 Verschulden des Versicherungsnehmers

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.
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4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versiche-
rungs nehmers

4.1 Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Ver-
trages alle für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen und die ge-
stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu 
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach dem 
der Versicherer ausdrücklich oder schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt.

 4.2 Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unter-
blieben ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand 
infolge von grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

 Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollstän-
dige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leistungs-
pflicht Einfluss gehabt hat.

 Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem 
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versi-
cherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

4.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er 
die gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige 
Anzeige kannte.

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft 
gemacht wurden.

 Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher, vom Versicherer gestell-
ter Fragen anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen 
einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem 
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur dann auf die 
Leistungsfreiheit berufen, wenn dieser Umstand vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Vertreter arglistig ver-
schwiegen worden ist.

4.4 Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versi-
cherungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung 
verpflichtet, gebührt dem Versicherer eine der höheren 
Gefahr entsprechender zu vereinbarender Zuschlagsbei-
trag. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages 
ein gefahrerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt 
war.

4.5 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt.

5 Gefahränderung

5.1 Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr ändern, insbe-
sondere erhöhen, und die Änderung durch einen Dritten 
gestatten.

5.2 Ändert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt 
er von einer Gefahränderung Kenntnis, so hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

5.3 Als eine Gefahränderung ist es insbesondere anzusehen, 
wenn

 – der Antritt oder die Vollendung des versicherten 
Transports erheblich verzögert wird;

 – von der angegebenen oder üblichen Transportstrecke 
erheblich abgewichen wird;

 – der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen geändert wird;

 – die Güter an Deck verladen werden.

5.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht 
angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht 
beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
oder die Gefahrerhöhung hatte weder Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers.

5.5 Dem Versicherer gebührt für Gefahrerhöhungen ein zu ver-
einbarender Zuschlagsbeitrag, es sei denn, die Gefahrerhö-
hung war durch das Interesse des Versicherers oder durch 
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder durch ein 
versichertes, die Güter bedrohendes Ereignis geboten.

5.6 Ein Kündigungsrecht des Versicherers wegen einer Gefahr-
änderung besteht nicht.

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung

6.1 Werden die Güter mit einem Transportmittel anderer Art 
befördert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder 
werden sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag 
direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, wenn 
ausschließlich ein bestimmtes Transportmittel oder ein be-
stimmter Transportweg vereinbart war.

6.2 Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn 
der Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses oder 
ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die Beförde-
rung geändert oder der Transport aufgegeben wird. Die 
Bestimmungen über die Gefahränderung sind entspre-
chend anzuwenden.

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt

7.1 Transportmittel

 Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beför-
derungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, 
soweit er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, Be-
förderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme und 
Beförderung der Güter geeignet sind. 

 Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusätzlich die Vor-
aussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklausel er-
füllen sowie – falls erforderlich – gemäß International Safety 
Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, oder wenn 
ein gültiges Document of Compliance (DoC) beim Eigner 
oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die SOLAS-Kon-
vention 1974 nebst Ergänzungen vorsieht.

7.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

 Bei Einsatz nicht geeigneter Beförderungsmittel sind 
die Transporte gleichwohl versichert, wenn der Versi-
cherungsnehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des 
Transportmittels hatte, bzw. den Spediteur oder den 
Frachtführer/Verfrachter mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmannes ausgewählt hat. Erlangt der Versiche-
rungsnehmer Kenntnis von der mangelnden Eignung 
des Transportmittels, so hat er unverzüglich Anzeige zu 
erstatten und einen zu vereinbarenden Zuschlagsbeitrag 
zu entrichten.

8 Dauer der Versicherung

 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und 

8.1 beginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unver-
züglichen Beförderung von der Stelle entfernt werden, 
an der sie bisher aufbewahrt wurden. 
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jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die 
Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich über-
steigt. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, 
so haftet der Versicherer, auch wenn die Taxe herabge-
setzt ist, für den Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu der durch die Vereinbarung fest-
gesetzten Taxe. 

 Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Be-
stimmung entsprechend.

11 Police

11.1 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 
Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen.

11.2 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen 
Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die 
Zahlung an den Inhaber der Police wird er befreit.

11.3 Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so 
ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Po-
lice für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das 
Gleiche gilt für die Verpflichtung des Versicherers zur Aus-
stellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkun-
de hat der Versicherungsnehmer zu tragen.

11.4 Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsneh-
mer genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die 
Rechtsfolgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht unverzüglich nach der Aushändigung widerspricht. 
Das Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung 
wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.

12 Beitrag

12.1 Der Beitrag, einschließlich Nebenkosten und Versiche-
rungsteuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages 
fällig.

12.2 Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der Zahlungs-
aufforderung (Beitragsrechnung) erfolgt.

12.3 Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm 
eine schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versiche-
rer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt. 

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann 
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

 Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
sich der Versicherer nur berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden ist.

13 Versicherung für fremde Rechnung (für Rech-
nung, wen es angeht)

13.1  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für einen anderen, mit oder 
ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen 
(Versicherung für fremde Rechnung).

 Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so 
ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, 
dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern 
im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.

 Wird die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ ge-
nommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, 
dass unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder 
fremdes Interesse versichert ist, so finden die Bestimmun-
gen über die Versicherung für fremde Rechnung Anwen-
dung, wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert 
ist.

8.2 Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst 
eintritt,

8.2.1 sobald die Güter am Ablieferungsort an die Stelle ge-
bracht sind, die der Empfänger bestimmt hat (Abliefe-
rungsstelle);

8.2.2 sobald die Güter nach dem Ausladen im Bestimmungsha-
fen bzw. Zielflughafen an einen nicht im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Ablieferungsort weiterbe fördert 
werden, wenn durch die Änderung des Ablie ferungsortes 
die Gefahr erhöht wird;

8.2.3 mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus 
dem Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luft-
fahrzeug im Zielflughafen.

 Soweit das eigene Interesse des Versicherungsnehmers 
betroffen ist, endet die Versicherung nicht durch Ablauf 
der vereinbarten Frist, wenn der versicherte Transport 
nach dem Ausladen aus dem Seeschiff im Bestimmungs-
hafen bzw. aus dem Luftfahrzeug im Zielflughafen durch 
ein versichertes Ereignis verzögert wurde und der Ver-
sicherungsnehmer die Verzögerung unverzüglich an-
zeigt. Dem Versicherer gebührt ein zu vereinbarender 
Zuschlagsbeitrag.

8.2.4 bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn 
die Güter an Bord des Seeschiffes verstaut sind;

8.2.5 mit dem Gefahrübergang, wenn die Güter wegen eines 
versicherten Ereignisses verkauft werden;

8.2.6 sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lage-
rungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum über-
schritten wird.

9 Lagerungen

9.1 Bei Lagerungen der Güter während der Dauer der Ver-
sicherung ist die Versicherung für jede Lagerung auf 60 
Tage begrenzt.

9.2 Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungs-
nehmer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur 
dann über den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
keine Kenntnis von der zeitlichen Überschreitung der La-
gerdauer hatte oder nach kaufmännischen Grundsätzen 
keinen Einfluss auf die Dauer nehmen konnte.

 Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeit-
lichen Überschreitung, so hat er dies dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

 Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergän-
zend Anwendung.

9.3 Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen zählen 
der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise als zur Lage-
rung gehörend.

10 Versicherungssumme; Versicherungswert

10.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

10.2 Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in 
dessen Ermangelung der gemeine Wert der Güter am 
Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuzüglich 
der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annah-
me der Güter durch den Beförderer entstehen, und der 
endgültig bezahlten Fracht.

10.3 Interessen gemäß Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund beson-
derer Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der 
Versicherungssumme bzw. dem Versicherungswert ent-
halten sind. Imaginärer Gewinn ist zugunsten des Käufers 
mit 10% des Versicherungswerts versichert. 

10.4 Für die separate Versicherung sonstiger Interessen sind 
Ziffer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert dar-
über hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar.

10.5 Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen 
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für 
den Versicherungswert maßgeblich. Der Versicherer kann 
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13.2 Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten 
zu. Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der 
Versicherungsnehmer verlangen. Der Versicherte kann 
ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über sei-
ne Rechte nur verfügen und diese Rechte nur gerichtlich 
geltend machen, wenn er im Besitz einer Police ist.

13.3 Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem 
Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Na-
men verfügen.

 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme 
der Zahlung sowie zur Übertragung der Rechte des Ver-
sicherten nur befugt, wenn er im Besitz der Police ist. Der 
Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer 
nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, 
dass der Versicherte seine Zustimmung zu der Versiche-
rung erteilt hat.

13.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse 
die Police auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen 
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache zu-
stehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus 
der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und 
dessen Gläubigern befriedigen.

13.5 Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforde-
rung eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungs-
nehmer zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für 
den Versicherten genommenen Versicherung beruht.

13.6 Kenntnis, Kennen müssen, Verhalten und/oder Verschul-
den des Versicherten und des Versicherungsnehmers ste-
hen einander gleich.

13.6.1 Auf die Kenntnis oder das Kennen müssen des Versicher-
ten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen geschlossen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

13.6.2 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, 
so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne 
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen.

 13.7 Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, 
des Frachtführers, des Lagerhalters oder Spediteurs.

14 Veräußerung der versicherten Sache

14.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers ein.

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

14.2 Ist eine Police ausgestellt worden, entfällt die Mithaftung 
des Erwerbers für die Zahlung des Beitrages und der Ne-
benkosten. Bei Ausstellung einer Police kann sich der 
Versicherer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemäß Ziffer 
12.4 wegen Nichtzahlung des Beitrages berufen, es sei 
denn, dass der Erwerber den Grund für die Leistungsfrei-
heit kannte oder hätte kennen müssen.

14.3 Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet 
die Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des 
Pfandgläubigers entsprechende Anwendung.

14.4 Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu 
kündigen.

14.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Veräußerung anzuzeigen.

14.6 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

14.7 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
nach Ziffer 14.6 ist der Veräußerer zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für den 
Beitrag besteht nicht.

15 Bestimmungen für den Schadenfall

15.1 Schadenanzeige

 Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

15.2 Abwendung und Minderung des Schadens

 Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden 
oder zu mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, 
soweit die Umstände es gestatten.

15.3 Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar

15.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des 
Versicherers für den Schadenfall zu befolgen, den in der 
Police oder im Versicherungszertifikat bestimmten Ha-
variekommissar unverzüglich zur Schadenfeststellung 
hinzuzuziehen und dessen Havarie-Zertifikat dem Versi-
cherer einzureichen.

15.3.2 Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen 
Havariekommissars der nächste Lloyd's Agent hinzuge-
zogen werden.

15.4 Auskunftserteilung

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die für die spätere 
Aufklärung des Schadenhergangs von Bedeutung sein kön-
nen oder für die Geltendmachung von Regressan sprüchen 
notwendig sind, zu beschaffen und sicherzustellen.

15.5 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 
bis 15.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mitteilung 
dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer bleibt 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder für den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war.

15.6 Regresswahrung

 Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Rück-
griffsrechte gegen Dritte, die für den Schaden ersatz-
pflichtig sind oder sein können, zu wahren und zu si-
chern, sowie den Versicherer bei der Regressnahme zu 
unterstützen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer inso-
weit leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann.

16 Andienung des Schadens, Verwirkung

16.1 Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten Scha-
den dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem En-
de der Versicherung und, wenn das Transportmittel 
verschollen ist, seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist 
schriftlich anzudienen. 

 Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird 
die Frist gewahrt.
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16.2 Der Entschädigungsanspruch des Versicherungsnehmers 
erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient 
wird.

17 Ersatzleistung

17.1 Verlust der Güter

 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden sie 
dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiederer-
langung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von 
Sachverständigen in ihrer ursprünglichen Beschaf fenheit 
zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie 
entfallenden Teil der Versicherungssumme abzüglich des 
Wertes geretteter Sachen verlangen.

17.2 Verschollenheit

 Sind die Güter mit dem Transportmittel verschollen, so 
leistet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalverlus-
tes, es sei denn, dass mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Gefahr 
anzunehmen ist. Das Transportmittel ist verschollen, 
wenn vom Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, 
bei europäischen Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind 
und bis zur Reklamation keine Nachricht von ihm ein-
gegangen ist. Kann die Nachrichtenverbindung durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere 
Unruhen gestört sein, so verlängert sich die Frist entspre-
chend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf 
sechs Monate.

17.3 Beschädigung der Güter

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist 
der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung 
der gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbe-
schädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden 
(Gesundwert), sowie der Wert, den sie dort im beschä-
digten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunter-
schiedes zum Gesundwert entsprechender Bruchteil des 
Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihän-
digen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung fest-
gestellt werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich 
nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Um-
stände verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an 
die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach 
den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so 
steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, 
falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

17.4 Wiederherstellung

17.4.1 Im Falle von Beschädigung oder Verlust von Teilen der 
Güter kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles 
des Versicherungswertes Ersatz für die zum Zeitpunkt der 
Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der beschädigten oder 
verlorenen Teile verlangen.

17.4.2 Der Versicherer leistet bei Beschädigung oder Verlust von 
Gütern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind, 
Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Restwerte werden angerechnet.

17.4.3 Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Gerä-
ten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt der 
Versicherer, ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeitpunkt 
der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert 
von weniger als 40% jedoch höchstens den Zeitwert.

17.5 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und 
die Aufwendungen nur nach dem Verhältnis der Versi-
cherungssumme zum Versicherungswert.

17.6 Verkauf der Güter vor Beendigung des versicher ten Trans-
ports

17.6.1 Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport 
aufgegeben oder aus einem anderen Grunde nicht 

vollendet, ohne dass der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei wird, so kann der Versicherer 
verlangen, dass unter seiner Mitwirkung der Versiche-
rungsnehmer die Güter aus freier Hand oder im Wege 
öffentlicher Versteigerung verkauft, wenn die Güter 
ohne unverhältnismäßige Kosten oder innerhalb ange-
messener Frist nicht weiterbefördert werden können. 
Verlangt der Versicherer den Verkauf, so muss dieser 
unverzüglich erfolgen.

17.6.2 Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den 
Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem 
Erlös verlangen. Das Gleiche gilt, wenn die Güter unter-
wegs infolge eines Versicherungsfalles verkauft werden 
müssen.

17.6.3 Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vor-
zuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des 
Kaufpreises ein, falls er den Verkaufsbedingungen zuge-
stimmt hat.

17.7 Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten

 Ist ein versichertes Interesse für imaginären Gewinn, 
Mehrwert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles noch nicht entstanden, wird der 
darauf entfallende Teil der Versicherungssumme bei der 
Ermittlung des Schadens nicht berücksichtigt. Das glei-
che gilt für Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles 
erspart werden.

17.8 Anderweitiger Ersatz

 Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, was 
er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt hat.

18 Rechtsübergang

18.1 Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe, so kann der Versicherer wählen, ob mit Zahlung 
der Versicherungssumme die Rechte an den Gütern oder 
auf die versicherten Güter auf ihn übergehen sollen oder 
nicht. Dieses Recht entfällt, wenn der Versicherer es nicht 
unverzüglich nach Kenntnis der Umstände des Versiche-
rungsfalles ausübt.

18.2 Wählt der Versicherer den Rechtsübergang, bleibt der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, für die Minderung 
des Schadens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht 
imstande ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltend-
machung der Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die zum Beweise dienenden Urkunden auszuliefern 
oder auszustellen, sowie ihm bei der Erlangung und 
der Verwertung der Güter behilflich zu sein. Die Kosten 
hat der Versicherer zu tragen und auf Verlangen vorzu-
schießen. Der über die Versicherungssumme hinausge-
hende Teil des Netto-Verkaufserlöses ist dem Versiche-
rungsnehmer zu erstatten.

18.3 Gehen die Rechte nicht über, so erstattet der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder 
den Netto-Verkaufserlös wiedererlangter Güter.

18.4 Der Übergang von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten 
und das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben 
unberührt.

19 Abandon des Versicherers

19.1 Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien.

19.2 Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der 
Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbes-
serung der versicherten Sache verwendet worden sind, 
bevor seine Erklärung, dass er sich durch Zahlung der 
Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungs-
nehmer zugegangen ist; den verwendeten Kosten stehen 
solche versicherten Kosten gleich, zu deren Zahlung der 
Versicherungsnehmer sich bereits verpflichtet hatte.

19.3 Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungs sum-
me zu befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem 
Versiche rungsnehmer nicht binnen einer Woche nach 
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dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von dem Versi-
cherungsfall und seinen unmittelbaren Folgen Kenntnis 
erlangt hat, zugeht.

19.4 Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte 
an den versicherten Gegenständen.

20 Sachverständigenverfahren

 Bei Streit über Ursache oder Höhe des Schadens können 
beide Parteien deren Feststellung durch Sachverständige 
verlangen.

 20.1 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich je 
einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere un-
ter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur 
Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen 
vier Wochen nach Empfang der Aufforderung bestimmt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch die Industrie- 
und Handelskammer – hilfsweise durch die konsularische 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland – benennen 
lassen, in deren Bezirk sich die Güter befinden.

20.2 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Fest stell-
ungs  verfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie 
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
oder beider Parteien durch die Industrie- und Handels-
kammer – hilfsweise durch die konsularische Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland –, in deren Bezirk sich 
die Güter befinden, ernannt.

20.3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle An-
gaben enthalten, die je nach Aufgabenstellung für eine 
Beurteilung der Ursache des Schadens und der Ersatzleis-
tung des Versicherers notwendig sind.

20.4 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleichzei-
tig ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und legt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig vor.

20.5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein 
Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versiche-
rer das Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er die 
Gesamtkosten des Verfahrens.

20.6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
manns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.

20.7 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die Fest-
stellungen nicht treffen können oder wollen oder sie un-
gewöhnlich verzögern, so sind andere Sachverständige 
zu benennen.

21 Grenzen der Haftung

21.1 Der Versicherer haftet für den während der Dauer der 
Versicherung entstandenen Schaden nur bis zur Höhe 
der Versicherungssumme.

21.2 Ziffer 21.1 gilt auch für jeden späteren Versicherungs-
fall. Sofern Entschädigungen zur Wiederherstellung oder 
Ausbesserung der beschädigten Güter geleistet sind 
oder Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 
und 2.3.1.2 gemacht worden oder eine Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers für derartige Aufwendungen 
entstanden sind, wird die Versicherungssumme nicht um 
derartige Leistungen und Verpflichtungen vermindert.

21.3 Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberührt.

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung

22.1 Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei Wo-
chen nach ihrer abschließenden Feststellung zu zahlen. 
War eine endgültige Feststellung der Höhe des Schadens 
innerhalb eines Monats seit der Andienung des Schadens 
nicht möglich, so kann der Versicherungsnehmer eine 

Abschlagzahlung in Höhe des Betrages verlangen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

22.2 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung ver-
schiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung 
der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder 
der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsneh-
mers verzögert wurde.

22.3 Die Entschädigungsleistung ist in der Währung der Ver-
sicherungssumme zu bewirken.

23 Übergang von Ersatzansprüchen

23.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz 
des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der An-
spruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Ver-
sicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dem Versicherer die zur Geltendmachung 
des Anspruchs erforderliche Auskunft zu erteilen und ihm 
die zum Beweise des Anspruchs dienenden Urkunden, 
soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern 
und ihm auch auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte 
Urkunde über den Übergang des Anspruchs auszustellen; 
die Kosten hat der Versicherer zu tragen.

 Im Fall der großen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. 
Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zu-
stehende Vergütung geht jedoch bereits mit seiner Ent-
stehung auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
für Aufopferungen haftet. Übersteigt die Vergütung die 
vom Versicherer geleisteten Entschädigungen und Auf-
wendungen, so ist der Überschuss an den Versicherungs-
nehmer auszuzahlen.

23.2 Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes 
beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht ver-
langt werden, weil dessen gesetzliche Haftung über das 
verkehrsübliche Maß hinaus durch Vertrag beschränkt 
oder ausgeschlossen ist, ist der Versicherer insoweit 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer auf die Beschränkung 
oder den Ausschluss der Haftung keinen Einfluss neh-
men konnte.

23.3 Auch nach dem Übergang des Regressanspruchs auf den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, für 
die Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls 
durch die Zurückbehaltung von Geldleistungen wie der 
Fracht. Er hat den Versicherer bei der Geltendmachung 
des Anspruchs zu unterstützen und alle Nachrichten, In-
formationen und Belege, die der Durchsetzung des Re-
gressanspruches dienlich sein können, unverzüglich dem 
Versicherer zu übergeben. Die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

24 Verjährung

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, 
im Fall der großen Haverei mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Beitrag des Versicherungsnehmers durch ei-
ne den Anforderungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende 
Dispache geltend gemacht wird.

24.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versi-
cherer angedient worden, so ist die Verjährung bis zum 
Eingang einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt.

25 Mitversicherung

25.1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern über-
nommen sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice 
oder das Zertifikat von einem Versicherer für alle Versi-
cherer gezeichnet ist.

25.2 Die vom führenden Versicherer mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die Mitver-
sicherer verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten 
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des Versicherungsnehmers für die Schadenregulierung. 
Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung 
der Mitversicherer, von denen jeder einzeln zu entschei-
den hat, nicht berechtigt

 – zur Erhöhung des Policenmaximums;

 – zum Einschluss der gemäß Ziffern 2.4.1.1 – 2.4.1.3 
ausgeschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2);

 – zur Änderung der Policenwährung;

 – zur Änderung der Kündigungsbestimmungen.

 Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet 
der Führende aus einer ohne Einschränkungen abgege-
benen Erklärung auch für die Anteile der Mitversicherer.

25.3 Der führende Versicherer ist von den Mitversicherern 
bevollmächtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu 
führen. Dies gilt gleichermaßen für Prozesse vor den 
ordentlichen Gerichten und für Schiedsgerichtsverfah-
ren.

 Es wird jedoch auch ein nur gegen den führenden Versi-
cherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein 
nach Rechtshängigkeit geschlossener Vergleich oder ein 
solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als für sie 
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des führenden 

Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlangen 
des führenden Versicherers oder eines beteiligten Versi-
cherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten, erforder-
lichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Entspricht 
der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so 
findet Satz 1 dieses Absatzes keine Anwendung.

25.4 Ein Führungswechsel ist von dem bisher führenden Ver-
sicherer den mitbeteiligten Versicherern unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch 
den Versicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte 
Versicherer hat in diesem Fall das Recht, unter Einhal-
tung einer vierwöchigen Frist den Versicherungsvertrag 
zu kündigen.

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung 
über den Führungswechsel ausgeübt wird.

25.5 Erklärungen, die der Führende erhalten hat, gelten auch 
den Mitbeteiligten als zugegangen.

26 Schlussbestimmungen (Anzuwendendes Recht)

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



33FK 602  0708

Bestimmungen für die laufende Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Die Versicherung bezieht sich auf Güter aller Art oder 
alle Güter der im Vertrag bestimmten Art, die vom Versi-
cherungsnehmer nach kaufmännischen Grundsätzen für 
eigene oder fremde Rechnung zu versichern sind. Nicht 
versichert sind daher solche Güter, die der Versicherungs-
nehmer ohne eigenes rechtliches oder wirtschaftliches 
Interesse nur deshalb zu versichern hat, weil er sich hier-
zu einem Dritten gegenüber, sei es auch gegen Entgelt, 
verpflichtet hat.

1.2 Entsteht ein versicherbares Interesse nach Transportbe-
ginn, besteht Versicherungsschutz zugunsten des Versi-
cherungsnehmers im Rahmen dieses Vertrages, sofern 
ihm keine bereits eingetretenen Schäden und/oder ge-
fahrerheblichen Umstände bekannt sind, die eine Anzei-
gepflicht begründen.

1.3 Für andere als im Vertrag genannte Güter besteht Versi-
cherungsschutz nur, wenn Beiträge und Deckungsum-
fang vor Transportbeginn vereinbart worden sind.

2 Laufende Versicherung

2.1 Durch den Abschluss der laufenden Versicherung wird 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, sämtliche im Ver-
trag bezeichneten Transporte und Lagerungen gemäß 
Ziffer 3 zur Versicherung anzumelden.

2.2 Der Versicherer ist verpflichtet, Versicherungsschutz für 
alle gemeldeten Transporte und Lagerungen zu den ver-
einbarten Bedingungen zu gewähren.

3 Deklarations-/Anmeldeverfahren 

3.1 Einzelanmeldung

3.1.1 Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer un-
verzüglich sämtliche unter die laufende Versicherung 
fallende Transporte und Lagerungen einzeln mit Angabe 
des Versicherungswertes. Dabei hat er das Gut, die Ver-
packungsart, das Transportmittel und den Transportweg 
zu bezeichnen, eine Verladung in Seeschiffsleichtern an-
zuzeigen sowie alle Umstände anzugeben, nach denen 
der Versicherer ausdrücklich gefragt hat.

3.1.2 Rücktransporte infolge eines nach dieser Police versicher-
ten Schadens müssen nicht deklariert werden.

3.1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unter lassen 
oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es einer 
Kündigung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmannes nicht verletzt hat und dass er 
die Anmeldung unverzüglich nach Entdeckung des Feh-
lers nachgeholt oder berichtigt hat.

3.1.4 Verletzt der Versicherungsnehmer die Deklarationspflicht 
vorsätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen. Dem Versicherer gebühren die Beiträge, die 
ihm im Falle gehöriger Erfüllung des Vertrages bis zum 
Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wä-
ren.

3.1.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz insbesondere für folgende Risiken nur bei 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung:

 – Versicherung, unabhängig von der Gefahrtragung; 

 – Lagerungen über die gemäß Ziffer 9.1 DTV-Güter 
2008 hinausgehende Dauer; 

 – Mehrwert-, Konditions- und Summendifferenz-, 
Schutz versicherungen sowie die separate Deckung 
der in Ziffer 1.1.3 DTV-Güter 2008 genannten Inter-
essen wie Zoll, Fracht usw.;

 – Ausstellungen, Messen und sonstige Veranstaltun-
gen; 

 – Aufenthalte und Lagerungen in Verpackungsbe trie-
ben.

3.2 Summarische Anmeldung

3.2.1 Soweit vereinbart, ist der Versicherungsnehmer von der 
Pflicht zur Anmeldung der einzelnen Transporte und 
Lagerungen befreit. Er hat den Vereinbarungen ent-
sprechend den versicherten Umsatz für Transporte und  
Lagerungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich im Nachhinein zu melden. Die zu meldenden 
Umsätze können sich auch auf bestimmte Ländergrup-
pen und sonstige Relationen beziehen.

3.2.2 Die Vorschriften der Ziffern 3.1.2 bis 3.1.5 gelten ent-
sprechend.

3.2.3 Auf der Grundlage des geschätzten Jahresumsatzes 
kann der Versicherer den zu erwartenden Jahresbeitrag 
als Vorausbeitrag zu Beginn der Versicherungsperiode 
verlangen. Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt 
eine Endabrechnung unter Verrechnung des Vorausbei-
trages.

4 Maximum 

4.1  Höchstversicherungssumme

4.1.1 Die vereinbarten Maxima sind Höchstversicherungs-
summen. Übersteigt die Gesamtversicherungssumme 
aller unter diesem Vertrag versicherten Güter auf einem 
Transportmittel oder feuertechnisch getrennten Lager 
das Maximum, so vermindern sich die einzelnen Versi-
cherungssummen im Verhältnis des Maximums zur Ge-
samtversicherungssumme.

4.1.2 Die Bestimmung des Absatz 1 findet keine Anwendung, 
wenn nach Beginn der Versicherung eine Zusammen-
verladung verschiedener Versendungen oder Bezüge auf 
ein Transportmittel oder eine Zusammenlagerung auf 
ein Lager durch Spediteure oder Transportunternehmen 
erfolgt, auf die der Versicherungsnehmer keinen Einfluss 
gehabt hat oder nehmen konnte. Gleiches gilt bei einer 
Zuladung oder Zulagerung an einem Umschlagplatz, die 
der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat.

 Die Überschreitung des Maximums ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.

4.1.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwen-
dungen und Kosten zusammen mit anderen Entschä-
digungen nur im Rahmen der vereinbarten Maxima 
ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Güter 2008 
bleibt unberührt.

4.2 Höchsthaftungssumme

4.2.1 Soweit vereinbart, sind die vertraglich festgelegten Maxi-
ma Höchsthaftungssummen. In Fällen der Ziffer 3.2 gilt 

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
(DTV-Güter 2008)
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als Versicherungssumme der Versicherungswert im Sinne 
von Ziffer 10 DTV-Güter 2008.

4.2.2 Ziffern 4.1.2 und 4.1.3 gelten entsprechend.

5 Beitrag

5.1 Einzelanmeldung

 Bei Einzelanmeldung werden die Beiträge nach den im 
Vertrag vorgesehenen Beitragssätzen zuzüglich Versiche-
rungsteuer und sonstiger Nebenkosten für den verein-
barten Zeitraum im Nachhinein in Rechnung gestellt.

5.2 Summarische Anmeldung

 Soweit vereinbart, stellt der Versicherer auf der Grundla-
ge des geschätzten Jahresumsatzes einen jährlichen Vor-
ausbeitrag in Rechnung, in der die Beiträge für die Mit-
versicherung der politischen Gefahren enthalten sind.

 Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine Endab-
rechnung unter Verrechnung des Vorausbeitrages.

5.3 Fälligkeit

 Der Anspruch auf den Beitrag entsteht mit dem Beginn 
der Versicherung und wird mit der Erteilung der Rech-
nung fällig. Der Beitrag ist unverzüglich nach Erhalt der 
Beitragsrechnung, spätestens innerhalb von 14 Tagen, zu 
zahlen.

6 Police

6.1 Der Inhalt der laufenden Versicherung gilt als von dem 
Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht bin-
nen eines Monats nach Aushändigung widerspricht. Die 
laufende Versicherung gilt nicht als Police im Sinne des 
Gesetzes und der DTV-Güter 2008.

6.2 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde für den 
einzelnen Transport (Einzelpolice, Zertifikat) auszuhändi-
gen. Die Einzelpolice gilt als Police im Sinne des Gesetzes 
und der DTV-Güter 2008; jedoch finden die Bestimmun-
gen über die Genehmigung des Inhalts der Police auf sie 
keine Anwendung.

7 Kündigung

7.1 Zum Ablauf der Versicherungsperiode

 Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein 
Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ablauf der Versicherungsperiode von einer der Vertrags-
parteien gekündigt worden ist.

7.2 Im Schadenfall

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kün-
digungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass sei-
ne Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt 
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode.

7.3 Bei Kriegszustand

7.3.1 Bezieht sich die laufende Versicherung auch auf Trans-
porte oder Lagerungen von, nach oder in eine(r) Regi-
on, die sich im Kriegszustand oder in kriegsähnlichem 
Zustand befindet, so kann der Versicherer den Versiche-
rungsschutz für diese Region jederzeit mit einer Frist von 
einer Woche schriftlich kündigen. 

 Die Möglichkeit der Kündigung einzelner Gefahren (z. B. 
Krieg, Streik, Beschlagnahme) bleibt hiervon unberührt.

7.3.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den 
ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche schriftlich 
kündigen. 

7.4 Wirksamwerden der Kündigung

7.4.1 Die Versicherung von Gütern, die vor Wirksamwerden der 
Kündigung begonnen hat, bleibt bis zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, der für das Ende des Versicherungsschutzes maß-
geblich ist.

7.4.2 Für lagernde Güter, ausgenommen transportbedingte 
Zwischenlagerungen, endet die Versicherung aufgrund 
der Kündigung am nächsten deklarierten Ablauftermin, 
spätestens einen Monat nach Kündigung.

8 Insolvenz des Versicherers

 Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenz-
verfahren eröffnet, endet das Versicherungsverhältnis mit 
Ablauf eines Monats seit der Eröffnung; bis zu diesem 
Zeitpunkt bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirk-
sam.
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Klauseln zur Speditions-Güterschaden-Versicherung

Die nachstehend genannten Klauseln haben nur Gültigkeit, wenn diese vom Auftraggeber beantragt und die Mitversi-
cherung vom Versicherer bestätigt wird.

Klausel Voraussetzung
Bergungs- und Beseitigungsklausel Gilt generell vereinbart

Kriegsklausel Sofern die Gefahr „Krieg“ vereinbart wird
Streik- und Aufruhrklausel Sofern die Gefahr „Streik und Aufruhr“ vereinbart wird
Vermögensschädenklausel Sofern die Versicherung von Vermögensschäden vereinbart wird
Klassifi kations- und Altersklausel Sofern Transporte per Schiff durchgeführt werden

FK 711-KS  0409
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
(DTV-Güter 2008)

Bergungs- und Beseitigungsklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2008

FK 660  0708

1 Im Falle eines versicherten Schadens leistet der Versicherer 
Ersatz für die Aufräumungskosten, für Aufwendungen zum 
Zwecke der Bergung und/oder Beseitigung sowie Vernich-
tung von versicherten Gütern bis zu 5 % der Höchstver-
sicherungssumme, jedoch maximal 50.000 EUR je Scha-
denfall auf Erstes Risiko.

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwen-
dungen und Kosten nach dieser Klausel zusammen mit an-
deren Entschädigungen nur im Rahmen der vereinbarten 
Maxima ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Güter 
2008 bleibt unberührt. 

2 Voraussetzung ist, dass

 – der Versicherungsnehmer die Aufwendungen und Kos ten 
nach den Umständen für  geboten halten durfte oder

 – die Aufwendungen und Kosten durch  die Befolgung 
be  hörd licher Anordnungen entstanden sind  oder

 – auf Weisungen des Versicherers beruhen.

 Der Versicherer leistet auch Ersatz, wenn eine zuständige 
 Behörde nach der Beschädigung oder Zerstörung versi-
cherter Güter deren Bergung und/oder Beseiti gung und/

oder Ver nichtung und/oder das Aufräumen des Schaden-
ortes auf Kosten des Versicherungsnehmers veranlasst.

 Werden nach dem Versicherungsfall auch unbeschädigte 
Güter auf behördliche Anordnungen hin geborgen und 
beseitigt/vernichtet oder veranlasst eine Behörde auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen die Bergung und/oder 
Beseitigung/Vernichtung unbeschädigter Güter, so besteht 
ebenfalls Versicherungsschutz.

3 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für zusätzliche Aufwen-
dun gen zur Verhinderung oder Beseitigung von Umwelt-
schäden, insbesondere der Verunreinigung von Luft, Was-
ser oder Boden.

4 Der Versicherer leistet nur insofern Ersatz, als eine Ersatz-
leistung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann.

5 Mit der Ersatzleistung für die Aufwendungen und Kosten 
ge mäß Ziffer 1 und 2 gehen Rechte an oder auf die beschä-
digten oder zerstörten Güter nicht auf den Versicherer über. 
Der Versicherer übernimmt auch keine Haftung aus dem 
Vorhandensein der beschädigten oder zerstörten Güter.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
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Kriegsklausel
für die Versicherung von Seetransporten sowie von Lufttransporten im Verkehr mit dem Ausland 
nach den DTV-Güter 2008

FK 664  0708

1 Umfang der Versicherung

1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.1 der 
DTV-Güter 2008 Verlust oder Beschädigung der versi-
cherten Güter als Folge von

1.1.1 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen und 
solchen, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie 
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge 
einer dieser Gefahren ergeben;

1.1.2 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Eingriffen 
von Hoher Hand als Folge der in Ziffer 1.1.1 genannten 
Gefahren.

2 Ausschlüsse

 Von der Versicherung ausgeschlossen  bleiben

2.1 Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter als 
Folge von Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von Hoher Hand, soweit sie auf Gesetzen und 
Verordnungen beruhen, die bei Beginn des Transportes 
gelten;

2.2 Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter – und 
zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen 
– als Folge einer feindlichen Verwendung sowie aus dem 
Vorhandensein von 

 – Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung,

 – chemischen, biologischen, biochemischen Substan-
zen oder elektromagnetischen Wellen

 als Kriegswerkzeuge;

2.3 Kosten, die dadurch entstehen, dass infolge einer versi-
cherten Gefahr die Reise nicht angetreten, unterbro chen 
oder nicht fortgesetzt wird, ein Hafen angelaufen wird 
oder die Güter ausgeladen, gelagert oder mit einem 
anderen Transportmittel weiterbefördert werden, es sei 
denn, diese Kosten gehören nach den York-Antwerpener-
Regeln zur versicherten großen Haverei.

 2.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleiben die Bestim-
mungen über ausgeschlossene Gefahren und Schä den 
gemäß den Ziffern 2.4.1.2 bis 2.4.1.6 und 2.5 der DTV-
Güter 2008 unberührt. 

3 Beginn und Ende der Versicherung bei Seetrans-
porten

3.1 Die Versicherung gegen die in Ziffer 1 genannten Ge-
fahren beginnt, sobald sich die Güter zur Beförderung 
an Bord des Seeschiffs befinden.

3.2 Die Versicherung endet, sobald die Güter im Bestim-
mungshafen das Seeschiff verlassen haben, spä tes tens 
aber für nicht ausgeladene Güter nach Ablauf von 15 Ta-
gen nach Ankunft des Seeschiffs im Bestimmungshafen.

3.3 Verlässt das Seeschiff den Bestimmungshafen wieder, 
ohne dass die Güter ausgeladen wurden, so beginnt die 
Versicherung mit dem Wiederauslaufen erneut. Die Wei-
terreise ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen und 
ein zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag zu entrichten.

3.4 Endet der Frachtvertrag an einem anderen Ort als dem 
darin genannten Bestimmungshafen, gilt dieser Ort als 
Bestimmungshafen.

 Werden die Güter später nach dem im Frachtvertrag 
genannten oder einem anderen Bestimmungshafen wei-
terbefördert, so ist auch die Weiterreise versichert, wenn 
sie vor ihrem Beginn angezeigt und ein Zuschlagsbeitrag 
entrichtet wird. Unverschuldetes Unterlassen der Anzei-
ge beeinträchtigt den Versicherungsschutz für die Wei-
terreise nicht.

 Die Versicherung für die Weiterreise beginnt, sobald die 
Güter sich an Bord des weiterbefördernden Seeschiffes 
befinden. Wurden die Güter nicht ausgeladen, so beginnt 
die Versicherung für die Weiterreise mit dem Wiederaus-
laufen.

3.5 Werden die Güter in einem Zwischenhafen oder an 
einem Zwischenplatz umgeladen, ruht die Versicherung 
nach Ablauf von 15 Tagen nach Ankunft des Seeschiffs im 
Zwischenhafen, gleichgültig ob die Güter im Zwischen-
hafen/-platz an Land oder zu Wasser lagern. Die Versiche-
rung tritt erst wieder in Kraft, sobald die Güter sich an 
Bord des Seeschiffes befinden, mit dem die Weiterreise 
erfolgen soll.

3.6 Für das Ende der Versicherung in den Fällen der Ziffern 
3.3 bis 3.5 gilt Ziffer 3.2 entsprechend.

3.7 Die Versicherung gegen die Gefahren, die sich aus der 
feindlichen Verwendung oder dem Vorhandensein von 
Minen oder treibenden oder gesunkenen Torpedos er-
geben, besteht auch, wenn sich die Güter an Bord eines 
Wasserfahrzeugs befinden, das sie zum oder vom See-
schiff befördert. Bei einer Beförderung vom Seeschiff 
endet sie jedoch spätestens nach Ablauf von 60 Tagen 
nach dem Ausladen aus dem Seeschiff, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes mit dem Versicherer vereinbart 
und ein Zuschlagsbeitrag entrichtet wurde.

3.8 Bestehen die Güter aus mehreren Teilen, so beginnt und 
endet die Versicherung für jedes Teil nach den vorstehen-
den Bestimmungen.

3.9 Die gemäß Ziffern 3.2, 3.5 und 3.7 zu vereinbarenden 
Fristen beginnen mit dem Ablauf des Ankunftstages des 
Seeschiffes.

3.10 Ein Seeschiff im Sinne dieser Klausel ist ein Schiff, das 
während der Beförderung der versicherten Güter einen 
Teil seiner Reise über See zurückzulegen hat.

 Ein Seeschiff gilt als angekommen, wenn es am Kai oder 
einem sonstigen Liegeplatz im Hafengebiet festgemacht 
oder geankert hat. Steht dort kein Liegeplatz zur Verfü-
gung, so ist das Schiff angekommen, wenn es im Ha-
fengebiet oder außerhalb zum ersten Mal geankert oder 
festgemacht hat.

4 Reiseänderung

 Dem Versicherer gebührt ein zu vereinbarender Zu-
schlagsbeitrag, wenn sich durch eine Reiseänderung die 
versicherten Gefahren erhöhen.
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5 Kündigung

5.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Gefahren 
kann jederzeit mit einer Frist von zwei Tagen vor Beginn 
des versicherten Transportes vom Versicherer schriftlich 
gekündigt werden. 

5.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den 
ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche schriftlich 
kündigen.

5.3 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt gleichzei-
tig für alle Mitbeteiligten.

6 Lufttransporte im Verkehr mit dem Ausland

 Für Transporte mit Luftfahrzeugen gelten diese Bestim-
mungen entsprechend.

7 Postsendungen/Kurierdienste

7.1 Die Bestimmungen dieser Klausel gelten auch für Post-
sendungen und Kurierdienste.

7.2 Erfolgt der See- oder Lufttransport als Postsendung oder 
per Kurierdienst, beginnt die Versicherung mit der Über-
gabe der Güter an die Postanstalt oder den Kurierdienst 
und endet mit ihrer Auslieferung durch die Postanstalt 
oder den Kurierdienst an den Adressaten.
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Streik- und Aufruhrklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2008

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
(DTV-Güter 2008)

1 Umfang der Versicherung

1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.2 der 
DTV-Güter 2008 Verlust oder Beschädigung der ver-
sicherten Güter, die verursacht werden durch Strei -
ken  de, Ausgesperrte oder durch Personen, die sich an 
Ar beitsunruhen, terroristischen oder politischen Gewalt-
handlungen, unabhängig von der Anzahl der Personen, 
oder an Aufruhr und sonstige bürgerlichen Unruhen be-
teiligen. 

1.2 Versichert sind ferner Verlust und Beschädigung der versi-
cherten Güter, die im Zusammenhang mit den versicher-
ten Gefahrereignissen durch das Einschreiten von Ord-
nungskräften mit hoheitlichen Befugnissen entstanden 
sind (durch Polizei oder Feuerwehr).

2 Ausschlüsse

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleiben die Bestim-
mungen über ausgeschlossene Gefahren und Schäden 
gemäß Ziffern 2.4.1.1, 2.4.1.3 bis 2.4.1.6 sowie 2.5 der 
DTV-Güter 2008 unberührt.

3 Kündigung

3.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Gefahren 
kann jederzeit mit einer Frist von zwei Tagen vor Beginn 
der Versicherung vom Versicherer schriftlich gekündigt 
werden. 

 Die Versicherung von lagernden Gütern – transportbe-
dingte Zwischenlagerungen ausgenommen – kann auch 
nach Risikobeginn gekündigt werden; die Kündigung 
wird nach Ablauf der Kündigungsfrist zum deklarierten 
nächsten Ablauftermin, spätestens in vier Wochen wirk-
sam.

3.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den 
ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche schriftlich 
kündigen.

3.3 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt gleichzei-
tig für alle Mitbeteiligten.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
(DTV-Güter 2008)

Vermögensschadenklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2008

FK 667  0708

1 Gegenstand der Versicherung

 Gegenstand der Versicherung sind nach den Bedin gun-
gen dieser Klausel Vermögensschäden gemäß Ziffer 3, 
die in Folge eines nach dem Güterversicherungsvertrag 
versicherten Transportes eintreten und nicht mit einem 
Güterschaden zusammenhängen (reine Vermögensschä-
den), sofern ein an diesem Transport beteiligter Verkehrs-
träger im Rahmen eines üblichen Ver kehrs ver trages nach 
deutschem Recht dem Grunde nach haftet.

2 Versichertes Interesse

 Versichert ist ausschließlich das eigene Interesse des Ver-
sicherungsnehmers.

3 Vermögensschäden

 Versichert sind ausschließlich Verspätungsschäden und 
Schäden aus Nachnahmefehlern.

4 Nicht versicherte Gefahren, nicht ersatzpflichtige 
Schäden

4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

4.1.1  des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

4.1.2  von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 – der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die ge-
nannten Parteien oder den beauftragten Spediteur 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus-
gewählt hat;

 – der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer 
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags kei-
nen Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteilig-
ten Personen nehmen konnte.

4.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für

4.2.1 Personenschäden und daraus resultierende Folge-
schäden;

4.2.2 Vertragsstrafen (Pönale) und/oder pauschalierten Scha-
den ersatz;

4.2.3 Schäden aus Nichteinhaltung unangemessener Lieferfris-
ten bzw. -garantien;

4.2.4 Schäden im Zusammenhang mit der Erstattung oder  Ge-
währung von Subventionen, staatlichen oder überstaatli-
chen Steuervorteilen oder sonstigen Förderungen;

4.2.5  Schäden aus Preisdifferenzen oder nicht realisierten 
Mehr werten der transportierten Güter, sowie Wechsel-
kursschwankungen;

4.2.6 Schäden im Zusammenhang mit stornierten, geänderten 
oder ausbleibenden Folgeaufträgen;

4.2.7 Schäden im Zusammenhang mit Finanzierungen;

4.2.8 Kosten der Rechtsverfolgung;

4.2.9 Schäden im Zusammenhang mit Zöllen oder sonstigen 
Forderungen von Zollbehörden.

5 Selbstbehalt

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem ersatzpflich-
tigen Vermögensschaden den im Versicherungsschein 
genannten Selbstbehalt.

6 Höchstentschädigung

 Der Versicherer ersetzt versicherte Schäden auf Erstes Risi-
ko in der nachgewiesenen Höhe unter Berücksich tigung 
eines vereinbarten Selbstbehaltes.

 Die Entschädigung ist begrenzt mit den im Versiche-
rungsschein genannten Summen.

7 Beitrag

 Der Beitrag ist im zugrunde liegenden Güterversiche-
rungsvertrag aufgeführt.

8 Obliegenheiten 

8.1 Sobald der Versicherungsnehmer davon Kenntnis erlangt, 
dass ein Vermögensschaden unmittelbar droht oder ein-
getreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige 
zu erstatten.

8.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 8.1 
dieser Klausel oder eine der in Ziffer 15.2, 15.4 und 15.6 
DTV-Güter 2008 genannten Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte 
Mitteilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsneh-
mer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Abweichend 
von Satz 1 bleibt der Versicherer zur Leistung  verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Festellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich war.

9 Kündigung im Schadenfall

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kün-



41

digungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine 
Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirk-
sam wird, jedoch spätestens zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode.

10 Schlussbestimmung

 Im Übrigen finden die Bestimmungen der Ziffern 3 bis 5 
der DTV-Güter 2008 Anwendung.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008
(DTV-Güter 2008)

Klassifikations- und Altersklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2008

FK 663  0708

1 Die Bedingungen und sonstigen Vereinbarungen dieses 
Vertrages gelten für Verladungen mit folgenden stähler-
nen Seeschiffen mit eigenem maschinellen Antrieb:

 a)  Massengutschiffe (bulk-carrier) und/oder Massengut-
Mehrzweckschiffe (combination carrier) bis zum Alter 
von 10 Jahren;

 b)  Mineralöltanker über 50.000 BRT bis zu einem Alter 
von 10 Jahren;

 c)  sonstige Schiffe bis zu einem Alter von 15 Jahren.

 Diese Schiffe müssen ohne Einschränkung wie folgt klassi-
fiziert sein:

 Germanischer Lloyd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ✠ 100 A 5

 Lloyd’s Register  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 A 1

 American Bureau of Shipping. . . . . . . . . . . . . .  ✠  A 1

 Bureau Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ✠

 China Classification Society  . . . . . . . . . . . . . . . .  ★ CSA 5/5

 Nippon Kaaiji Kyokai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NS *

 Korean Register of Shipping  . . . . . . . . . . . . . . .  ✠  KRS 1

 Norske Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ✠ 1 A 1

 Registro Italiano Navale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C ✠

 Russian Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KM  ★

2 Bei Verladungen mit nicht unter Ziffer 1 fallenden stäh-
lernen Seeschiffen mit eigenem maschinellen Antrieb ge-
bührt dem Versicherer ein Zulagebeitrag.

 Ziffer 7.2 DTV-Güter 2008 bleibt unberührt.
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1 Feststellung eines Schadens

 Wird ein Schaden von Ihnen festgestellt, ist Folgendes zu 
beachten:

1.1 Güter sofort auf Schäden untersuchen

 Die Güter sind sofort nach Erhalt auf Schäden zu untersu-
chen. Schon bei Verdacht eines Schadens ist der Empfang 
nur unter Vorbehalt (z. B. auf Frachtdokument) mit Angabe 
des vermuteten Schadens zu quittieren.

 Bei Gütern in Containern ist sicherzustellen, dass der 
Container sowie die Schlösser und die Siegel durch Ver-
antwortliche der Reederei oder des Frachtführers geprüft 
werden. Falls Container beschädigt, Schlösser oder Siegel 
aufgebrochen sind oder fehlen sowie von den Angaben in 
den Frachtdokumenten abweichen, ist der Empfang nur 
unter Vorbehalt mit Angabe des vermuteten Schadens zu 
bescheinigen. Beschädigte oder falsche Schlösser sowie Sie-
gel sind aufzubewahren.

1.2 Ersatzansprüche gegen Dritte sicherstellen

 Ersatzansprüche gegen Dritte sind sicherzustellen. Sie soll-
ten das Transportunternehmen (z. B. Reederei, Bahn, Pa-
ketdienste, Frachtführer, Spediteure, Lagerhalter, Zoll- und 
Hafenbehörden)

 a) zu einer gemeinsamen Schadenbesichtigung auffor-
dern;

 b) auffordern, eine Bescheinigung des Schadens zu erstel-
len;

 c) schriftlich haftbar machen, und zwar

 – bei äußerlich erkennbaren Schäden vor Annahme 
des Gutes,

 – bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden unverzüg-
lich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf 
der Reklamationsfrist.

1.3 Minderung und Abwendung des Schadens

 Für die Minderung und Abwendung des Schadens sowie 
eines eventuell weiteren Schadens ist zu sorgen.

1.4 Unverzügliche Meldung des Schadenfalles

 Der Schadenfall ist dem Versicherer unverzüglich zu mel-
den. Die Weisungen des Versicherers sind zu beachten. Der 
vom Versicherer benannte oder der im Versicherungsver-
trag/Zertifikat aufgeführte Havariekommissar ist hinzuzu-
ziehen.

 Der Zustand der Sendung und ihre Verpackung sollte bis 
zum Eintreffen des Havariekommissars nicht verändert wer-
den, soweit diese nicht durch Maßnahmen gemäß Ziffer 1.3 
erforderlich sind.

1.5 Schadenunterlagen

 Dem Versicherer sind die vollständigen Schadenunterlagen 
einzureichen, insbesondere

 – Schadenrechnung;

 – Einzelpolice/Versicherungszertifikat;

 – Havariezertifikat;

 – Konnossement, Frachtbrief, sonstige Transport- oder 
Lagerdokumente;

 – Handelsfaktura;

 – Unterlagen über Feststellung von Zahl, Maß oder Ge-
wicht am Abgangs- und am Bestimmungsort;

 – Bescheinigung des Schadens/Schriftwechsels über Er-
satzansprüche gegen Dritte gemäß Ziffer 1.2.

 Zur schnellen und reibungslosen Schadenabwicklung sind 
diese Schadenunterlagen unverzüglich einzureichen, spä-
testens jedoch rechtzeitig vor Ablauf der Ausschluss- und/
oder Verjährungsfristen für Ersatzansprüche gegen Dritte 
gemäß Ziffer 1.2.

1.6 Verjährung des Entschädigungsanspruches

 Nach Ablauf von 3 Jahren seit Beendigung der Versicherung 
erlischt der Entschädigungsanspruch.

2 Keine Erklärungsabgabe durch Havariekommissar

 Abgesehen von der Feststellung von Schäden ist der Hava-
riekommissar nicht ermächtigt, Erklärungen mit Wirkung 
für den Versicherer abzugeben oder entgegenzunehmen. 
Durch die Benennung des Havariekommissars wird für die-
sen keine persönliche Berechtigung oder Verpflichtung zur 
Auszahlung von Schäden begründet.

3 Anwendbares Recht

 Für diese Police/dieses Zertifikat sind deutsches Recht und 
deutsche Rechtsprechung maßgeblich. Ausschließliche 
Gerichtsstände – auch bei Vereinbarung einer Schadenzah-
lung durch einen Zahl agenten – sind der Ausstellungsort 
dieser Police/dieses Versicherungszertifikates oder der Sitz 
der Hauptniederlassung des Versicherers.

FK 699  0708
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: Aureliusstraße 2, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Aureliusstraße 2, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
Aureliusstraße 2
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Ulrich Rieger, Thomas Sänger, Manfred Schell

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktmappe 
enthalten sind:

• Speditions-Versicherung

 Allgemeine Bedingungen für die Speditions-Versicherung (AVB 
Spedition 2008) sowie weitere im entsprechenden Register ent-
haltene Allgemeine Bedingungen und Besondere Bedingungen.

• Speditions-Güterschaden-Versicherung

 DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008 (DTV-Güter 2008) 
– Volle Deckung – 

 DTV-Güterversicherungsbedingungen 2008 (DTV-Güter 2008)  
– Eingeschränkte Deckung – 

 sowie weitere im entsprechenden Register enthaltene Besondere 
Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In der Produktmappe erfahren Sie näheres über Art und Umfang 
der jeweiligen Versicherung. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 

die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen 
Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktmappe einschließlich der im An-
trag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall

• bei Eigentumswechsel (nur Ausstellungs-, Automaten- und Tief-
kühlgut-Versicherung) 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

FK 711-IVN  0110
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Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Ver si-
cherungs angelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal 

zu Meinungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an 
die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, wenn das 
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung 
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung berechtigter Inte-
ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 
Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 
ge strichen kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kran ken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 
in der Produktmappe auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 
 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-
geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -
ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 
eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-
zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 
sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 
Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 
in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 
Schadenmangement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 
Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 
(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 
den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 
zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 
es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an an-
dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und 
beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 
Hinweissysteme.

TA 13  0109
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 Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er-
folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.

Bei spiele:

 Allgemeine Haftpflichtversicherung
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, 

bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Kfz-Versicherer
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Lebensversicherer
 –  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,
 –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,
 –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
 –  wegen verweigerter Nachuntersuchung.
 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 
Versicherungsneh mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

 Zweck: Risikoprüfung.

 Rechtsschutzversicherer
 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

 –  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 
36 Monaten,

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrüge-
rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

 Zweck:  Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung.

 Sachversicherer
 –  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versi che-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Scha densummen erreicht sind.

 Zweck:  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.

 Transportversicherer
 –  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-
sicherung.

 Zweck:  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

 Unfallversicherer
 –  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,
 –  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 
von Unfallfolgen,

 –  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck:  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 
Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 
Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 
Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können,  arbeiten 
die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen  zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 
wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. 
Dies gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h., 
dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungsdaten in 
einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kunden num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-
ge) von allen Un ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-
nischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
 korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 
oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb der 
Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerzbank AG

 Commerz Grundbesitz-Investment-Gesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 
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als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 
Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausführungen unter Punkt 7.

7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 
bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 
Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 
Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-
träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 
von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 
in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 

vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 

und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-

ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (ab 01.01.2008)

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 

Deutschland mbH

8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 

Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 

auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 

gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 

Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 

etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 

stets an Ihren Versicherer.



AachenMünchener Versicherung AG ‡ Aureliusstraße 2 ‡ 52064 Aachen ‡ www.amv.de

Ihre persönliche Beratung erhalten Sie von

Im Versicherungsbereich als gebundener Vermittler nach § 34d Absatz 4 GewO 
ausschließlich vermittelnd tätig für die Unternehmen der Generali Deutschland Gruppe.

Rechtlich verbindliche Bestimmungen sowie 

vollständige Produkt- und Risikobeschreibungen 

enthalten unsere Versicherungsbedingungen 

und die weiteren Kundeninformationen in 

Verbindung mit dem Antrag.

Nach Erhalt des Versicherungsscheins sind 

zudem die dort genannten Werte und Angaben 

rechtlich verbindlich.

AachenMünchener – Träume brauchen Sicherheit 

Mehr als fünf Millionen Kunden vertrauen 

der AachenMünchener. Profitieren auch Sie von 

unseren Stärken

‡  Erfahrung: Mehr als 180 Jahre AachenMünchener 

und über 30 Jahre Deutsche Vermögensberatung

‡  Finanzkraft: Gemeinsam mit der Generali Deutsch-

land Gruppe lässt sich die AachenMünchener von 

allen international renommierten Ratingagenturen 

interaktiv bewerten – und erhält durchweg gute 

Bewertungen für ihre Finanzkraft. Eine Übersicht 

über die aktuellen Ratingeinstufungen finden Sie auf 

unserer Internetseite: www.amv.de/ratings

‡  Qualität: Der TÜV bescheinigt der 

AachenMünchener mit seinem Gütesiegel 

ihre hohe Qualität in der Kundenkommuni -

kation und bei der Schaden regu lierung

‡  Starke Partner: Die AachenMünchener als eines 

der größten deutschen Versicherungsunter nehmen 

und die Deutsche Vermögensberatung sorgen für 

Ihre Zukunft

‡  Service: Persönliche Allfinanzberatung und 

erstklassiger Versicherungsservice – hier sind Ihre 

Träume gut aufgehoben


